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Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen
Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands

- Einigungsvertrag -

Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik -
ENTSCHLOSSEN, die Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit als gleichberechtigtes Glied der 
Völkergemeinschaft in freier Selbstbestimmung zu vollenden,
AUSGEHEND VON DEM WUNSCH der Menschen in beiden Teilen Deutschland, gemeinsam in Frieden 
und Freiheit in einem rechtsstaatlich geordneten, demokratischen und sozialen Bundesstaat zu leben,
IN DANKBAREM RESPEKT vor denen, die auf friedliche Weise der Freiheit zum Durchbruch verholfen 
haben, die an der Aufgabe der Herstellung der Einheit Deutschlands unbeirrt festgehalten haben und sie 
vollenden,
IM BEWUSSTSEIN der Kontinuität deutscher Geschichte und eingedenk der sich aus unserer 
Vergangenheit ergebenden besonderen Verantwortung für eine demokratische Entwicklung in 
Deutschland, die der Achtung der Menschenrechte und dem Frieden verpflichtet bleibt,
IN DEM BESTREBEN, durch die deutsche Einheit einen Beitrag zur Einigung Europas und zum Aufbau 
einer europäischen Friedensordnung zu leisten, in der Grenzen nicht mehr trennen und die allen 
europäischen Völkern ein vertrauensvolles Zusammenleben gewährleistet,
IN DEM BEWUSSTSEIN, daß die Unverletzlichkeit der Grenzen und der territorialen Integrität und 
Souveränität aller Staaten in Europa in ihren Grenzen eine grundlegende Bedingung für den Frieden ist, -
SIND ÜBEREINGEKOMMEN, einen Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands mit den 
nachfolgenden Bestimmungen zu schließen:



Kapitel I
Wirkung des Beitritts

Artikel 1                Länder  
Artikel 2                Hauptstadt, Tag der Deutschen Einheit  



Artikel 1
Länder

(1) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik 
Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 werden die Länder Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Länder der Bundesrepublik 
Deutschland. Für die Bildung und die Grenzen dieser Länder untereinander sind die Bestimmungen des 
Verfassungsgesetzes zur Bildung von Ländern in der Deutschen Demokratischen Republik vom 22. Juli 
1990 - Ländereinführungsgesetz (GBl. I Nr. 51 S. 955) gemäß Anlage II maßgebend.
(2) Die 23 Bezirke von Berlin bilden das Land Berlin.



Artikel 2
Hauptstadt, Tag der Deutschen Einheit

(1) Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Die Frage des Sitzes von Parlament und Regierung wird nach der 
Herstellung der Einheit Deutschlands entschieden.
(2) Der 3. Oktober ist als Tag der Deutschen Einheit gesetzlicher Feiertag.



Kapitel II
Grundgesetz

Artikel 3                Inkrafttreten des Grundgesetzes  
Artikel 4                Beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes  
Artikel 5                Künftige Verfassungsänderungen  
Artikel 6                Ausnahmebestimmung  
Artikel 7                Finanzverfassung  



Artikel 3
Inkrafttreten des Grundgesetzes

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichen bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 1983 (BGGl. I S. 1481), in den Ländern Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in dem Teil des Landes 
Berlin, in dem es bisher nicht galt, mit den sich aus Artikel 4 ergebenden Änderungen in Kraft, soweit in 
diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.



Artikel 4
Beitrittbedingte Änderungen des Grundgesetzes

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird wie folgt geändert:

1. Die Präambel wird wie folgt gefaßt:
"Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als 
gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das 
Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.
Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die 
Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche 
Volk."

2. Artikel 23 wird aufgehoben.
3. Artikel 51 Abs. 2 des Grundgesetzes wird wie folgt gefaßt:

"(2) Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohnern haben 
vier, Länder mit mehr als sechs Millionen Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen 
Einwohnern sechs Stimmen."

4. Der bisherige Wortlaut des Artikels 135a wird Absatz 1. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 
eingefügt:
"(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Verbindlichkeiten der Deutschen Demokratischen 
Republik oder ihrer Rechtsträger sowie auf Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts, die mit dem Übergang von Vermögenswerten der Deutschen 
Demokratischen Republik auf Bund, Länder und Gemeinden im Zusammenhang stehen, und auf 
Verbindlichkeiten, die auf Maßnahmen der Deutschen Demokratischen Republik oder ihrer 
Rechtsträger beruhen."

5. In das Grundgesetz wird folgender neuer Artikel 143 eingefügt:
"Artikel 143

(1) Recht in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet kann längstens bis zum 31. 
Dezember 1992 von Bestimmungen dieses Grundgesetzes abweichen, soweit und solange infolge der
unterschiedlichen Verhältnisse die völlige Anpassung an die grundgesetzliche Ordnung noch nicht 
erreicht werden kann. Abweichungen dürfen nicht gegen Artikel 19 Abs. 2 verstoßen und müssen mit 
den in Artikel 19 Abs. 2 verstoßen und müssen mit den in Artikel 79 Abs. 3 genannten Grundsätzen 
vereinbar sein.
(2) Abweichungen von den Abschnitten II, VIII, VIIIa, IX, X und XI sind längstens bis zum 31. 
Dezember 1995 zulässig.
(3) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 des Einigungsvertrages und Regelungen zu 
seiner Durchführung auch insoweit Bestand, als sie vorsehen, daß Eingriffe in das Eigentum auf dem 
in Artikel 3 dieses Vertrages genannten Gebieten nicht mehr rückgängig gemacht werden."

6. Artikel 146 wird wie folgt gefaßt:
"Artikel 146

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte 
deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von 
dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist."



Artikel 5
Künftige Verfassungsänderungen

Die Regierungen der beiden Vertragsparteien empfehlen den gesetzgebenden Körperschaften des 
vereinten Deutschlands, sich innerhalb von zwei Jahren mit den im Zusammenhang mit der deutschen 
Einigung aufgeworfenen Fragen zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes zu befassen, 
insbesondere
- in bezug auf das Verhältnis zwischen Bund und Ländern entsprechend dem Gemeinsamen Beschluß 

der Ministerpräsidenten vom 5. Juli 1990,
- in bezug auf die Möglichkeit einer Neugliederung für den Raum Berlin/ Brandenburg abweichend von 

den Vorschriften des Artikels 29 des Grundgesetzes durch Vereinbarung der beteiligten Länder,
- mit den Überlegungen zur Aufnahme von Staatszielbestimmungen in das Grundgesetz sowie
- mit der Frage der Anwendung des Artikels 146 des Grundgesetzes und in deren Rahmen einer 

Volksbestimmung.



Artikel 6
Ausnahmebestimmung

Artikel 131 des Grundgesetzes wird in dem in Artikel 3 genannten Gebiet vorerst nicht in Kraft gesetzt.



Artikel 7
Finanzverfassung

(1) Die Finanzverfassung der Bundesrepublik Deutschland wird auf das in Artikel 3 genannte Gebiet 
erstreckt, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.
(2) Für die Verteilung des Steueraufkommens auf den Bund sowie auf die Länder und Gemeinden 
(Gemeindeverbände) in dem in Artikel 3 genannten Gebiet gelten die Bestimmungen des Artikels 106 des
Grundgesetzes mit der Maßgabe, daß
1. bis zum 31. Dezember 1994 Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 keine Anwendung finden;
2. bis zum 31. Dezember 1996 der Anteil der Gemeinden an dem Aufkommen der Einkommenssteuer 

nach Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes von den Ländern an die Gemeinden nicht auf der 
Grundlage der Einkommenssteuerleistung ihrer Einwohner, sondern nach der Einwohnerzahl der 
Gemeinden weitergeleitet wird;

3. bis zum 31. Dezember 1994 abweichend von Artikel 106 Abs. 7 des Grundgesetzes den Gemeinden 
(Gemeindeverbänden) von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern und 
dem gesamten Aufkommen des Landessteuern ein jährlicher Anteil von mindestens 20 vom Hundert 
sowie vom Länderanteil aus den Mitteln des Fonds "Deutsche Einheit" nach Absatz 5 Nr. 1 ein 
jährlicher Anteil von 40 vom Hundert zufließt.

(3) Artikel 107 des Grundgesetzes gilt in dem in Artikel 3 genannten Gebiet mit der Maßgabe, daß bis 
zum 31. Dezember 1994 zwischen den bisherigen Ländern der Bundesrepublik Deutschland und den 
Ländern in dem in Artikel 3 genannten Gebiet die Regelung des Absatzes 1 Satz 4 nicht angewendet wird
und ein gesamtdeutscher Länderfinanzausgleich (Artikel 107 Abs. 2 des Grundgesetzes) nicht stattfindet.
Der gesamtdeutsche Länderanteil an der Umsatzsteuer wird so in einen Ost- und Westanteil aufgeteilt, 
daß im Ergebnis der durchschnittliche Umsatzsteueranteil pro Einwohner in den Ländern Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Jahren
1991 55 vom Hundert
1992 60 vom Hundert
1993 65 vom Hundert
1994 70 vom Hundert
des durchschnittlichen Umsatzsteueranteils pro Einwohner in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, 
Bremen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und 
Schleswig-Holstein beträgt. Der Anteil des Landes Berlin wird vorab nach der Einwohnerzahl berechnet. 
Die Regelungen dieses Absatzes werden für 1993 in Ansehung der dann vorhandenen Gegebenheiten 
überprüft.
(4) Das in Artikel 3 genannte Gebiet wird in die Regelung der Artikel 91a, 91b und 104a Abs. 3 und 4 des 
Grundgesetzes einschließlich der hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen nach Maßgabe dieses 
Vertrages mit der Wirkung vom 1. Januar 1991 einbezogen.
(5) Nach Herstellung der deutschen Einheit werden die jährlichen Leistungen des Fonds "Deutsche 
Einheit"
1. zu 85 vom Hundert als besondere Unterstützung den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie dem Land Berlin zur Deckung ihres 
allgemeinen Finanzbedarfs gewährt und auf diese Länder im Verhältnis ihrer Einwohnenzahl ohne 
Berücksichtigung der Einwohnerzahl von Berlin (West) verteilt sowie

2. zu 15 vom Hundert zur Erfüllung zentraler öffentlicher Aufgaben auf dem Gebiet der vorgenannten 
Länder verwendet.

(6) Bei grundlegender Veränderung der Gegebenheiten werden die Möglichkeiten weiterer Hilfe zum 
angemessenen Ausgleich der Finanzkraft für die Länder in dem in Artikel 3 genannten Gebiet von Bund 
und Ländern gemeinsam geprüft.



Kapitel III
Rechtsangleichung

Artikel 8                Überleitung von Bundesrecht  
Artikel 9                Fortgeltendes Recht der Deutschen Demokratischen Republik  
Artikel 10              Recht der Europäischen Gemeinschaften  



Artikel 8
Überleitung von Bundesrecht

Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt in dem in Artikel 3 genannten Gebiet Bundesrecht in Kraft, 
soweit es nicht in seinem Geltungsbereich auf bestimmte Länder oder Landesteile der Bundesrepublik 
Deutschland beschränkt ist und soweit durch diesen Vertrag, insbesondere dessen Anlage I, nichts 
anderes bestimmt wird.



Artikel 9
Fortgeltendes Recht der Deutschen Demokratischen Republik

(1) Das im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags geltende Recht der Deutschen Demokratischen 
Republik, das nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes Landesrecht ist, bleibt in Kraft, soweit es 
mit dem Grundgesetz ohne Berücksichtigung des Artikels 143, mit in dem in Artikel 3 genannten Gebiet in
Kraft gesetztem Bundesrecht sowie mit dem unmittelbar geltenden Recht der Europäischen 
Gemeinschaften vereinbar ist und soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist. Recht der 
Deutschen Demokratischen Republik, das nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes Bundesrecht
ist und das nicht bundeseinheitlich geregelte Gegenstände betrifft, gilt unter den Voraussetzungen des 
Satzes 1 bis zu einer Regelung durch den Bundesgesetzgeber als Landesrecht fort.
(2) Das in Anlage II aufgeführte Recht der Deutschen Demokratischen Republik bleibt mit den dort 
genannten Maßgaben in Kraft, soweit es mit dem Grundgesetz unter Berücksichtigung dieses Vertrags 
sowie mit dem unmittelbar geltenden Recht der Europäischen Gemeinschaften vereinbar ist.
(3) Nach Unterzeichnung dieses Vertrags erlassenes Recht der Deutschen Demokratischen Republik 
bleibt in Kraft, sofern es zwischen den Vertragsparteien vereinbart wird. Absatz 2 bleibt unberührt.
(4) Soweit nach den Absätzen 2 und 3 fortgeltendes Recht Gegenstände der ausschließlichen 
Gesetzgebung des Bundes betrifft, gilt es als Bundesrecht fort. Soweit es Gegenstände der 
konkurrierenden Gesetzgebung oder der Rahmengesetzgebung betrifft, gilt es als Bundesrecht fort, wenn
und soweit es sich auf Sachgebiete bezieht, die im übrigen Geltungsbereich des Grundgesetzes 
bundesrechtlich geregelt sind.
(5) Das gemäß Anlage II von der Deutschen Demokratischen Republik erlassene Kirchensteuerrecht gilt 
in den in Artikel 1 Abs. 1 genannten Ländern als Landesrecht fort.



Artikel 10
Recht der Europäischen Gemeinschaften

(1) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts gelten in dem in Artikel 3 genannten Gebiet die Verträge über 
die Europäischen Gemeinschaften nebst Änderungen und Ergänzungen sowie die internationalen 
Vereinbarungen, Verträge und Beschlüsse, die in Verbindung mit diesen Verträgen in Kraft getreten sind.
(2) Die auf der Grundlage der Verträge über die Europäischen Gemeinschaften ergangenen Rechtsakte 
gelten mit dem Wirksamwerden des Beitritts in dem in Artikel 3 genannten Gebiet, soweit nicht die 
zuständigen Organe der Europäischen Gemeinschaften Ausnahmeregelungen erlassen. Diese 
Ausnahmeregelungen sollen den verwaltungsmäßigen Bedürfnissen Rechnung tragen und der 
Vermeidung wirtschaftlicher Schwierigkeiten dienen.
(3) Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften, deren Umsetzung oder Ausführung in die 
Zuständigkeit der Länder fällt, sind von diesen durch landesrechtliche Vorschriften umzusetzen oder 
auszuführen.



Kapitel IV
Völkerrechtliche Verträge und Vereinbarungen

Artikel 11               Verträge der Bundesrepublik Deutschland  
Artikel 12              Verträge der Deutschen Demokratischen Republik  



Artikel 11
Verträge der Bundesrepublik Deutschland

Die Vertragsparteien gehen davon aus, daß völkerrechtliche Verträge und Vereinbarungen, denen die 
Bundesrepublik Deutschland als Vertragspartei angehört, einschließlich solcher Verträge, die 
Mitgliedschaften in internationalen Organisationen oder Institutionen begründen, ihre Gültigkeit behalten 
und die daraus folgenden Rechte und Verpflichtungen sich mit Ausnahme der in Anlage I genannten 
Verträge auch auf das in Artikel 3 genannte Gebiete beziehen. Soweit im Einzelfall Anpassungen 
erforderlich werden, wird sich die gesamtdeutsche Regierung mit den jeweiligen Vertragspartnern ins 
Benehmen setzen.



Artikel 12
Verträge der Deutschen Demokratischen Republik

(1) Die Vertragsparteien sind sich einig, daß die völkerrechtlichen Verträge der Deutschen 
Demokratischen Republik im Zuge der Herstellung der Einheit Deutschlands unter den Gesichtspunkten 
des Vertrauensschutzes, der Interessenlage der beteiligten Staaten und der vertraglichen Verpflichtungen
der Bundesrepublik Deutschland sowie nach den Prinzipien einer freiheitlichen, demokratischen und 
rechtsstaatlichen Grundordnung und unter Beachtung der Zuständigkeiten der Europäischen 
Gemeinschaften mit den Vertragspartnern der Deutschen Demokratischen Republik zu erörtern sind, um 
ihre Fortgeltung, Anpassung oder ihr Erlöschen zu regeln beziehungsweise festzustellen.
(2) Das vereinte Deutschland legt seine Haltung zum Übergang völkerrechtlicher Verträge der Deutschen 
Demokratischen Republik nach Konsultation mit den jeweiligen Vertragspartnern und mit den 
Europäischen Gemeinschaften, soweit deren Zuständigkeiten berührt sind, fest.
(3) Beabsichtigt das vereinte Deutschland, in internationale Organisationen oder in sonstige mehrseitige 
Verträge einzutreten, denen die Deutsche Demokratische Republik, nicht aber die Bundesrepublik 
Deutschland angehört, so wird Einvernehmen mit den jeweiligen Vertragspartnern und mit den 
Europäischen Gemeinschaften, soweit deren Zuständigkeiten berührt sind, hergestellt.



Kapitel V
Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege

Artikel 13              Übergang von Einrichtungen  
Artikel 14              Gemeinsame Einrichtungen der Länder  
Artikel 15              Übergangsregelungen für die Landesverwaltung  
Artikel 16              Übergangsvorschrift bis zur Bildung einer gesamtberliner Landesregierung  
Artikel 17              Rehabilitierung  
Artikel 18              Fortgeltung gerichtlicher Entscheidungen  
Artikel 19              Fortgeltung von Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung  
Artikel 20              Rechtsverhältnisse im öffentlichen Dienst  



Artikel 13
Übergang von Einrichtungen

(1) Verwaltungsorgane und sonstige der öffentlichen Verwaltung oder Rechtspflege dienenden 
Einrichtungen in dem in Artikel 3 genannten Gebiet unterstehen der Regierung des Landes, in dem sie 
örtlich gelegen sind. Einrichtungen mit länderübergreifendem Wirkungskreis gehen in die gemeinsame 
Trägerschaft der betroffenen Länder über. Soweit Einrichtungen aus mehreren Teileinrichtungen 
bestehen, die ihre Aufgaben selbständig erfüllen können, unterstehen die Teileinrichtungen jeweils der 
Regierung des Landes, in dem sich die Teileinrichtung befindet. Die Landesregierung regelt die 
Überführung oder Abwicklung. §22 des Ländereinführungsgesetzes vom 22. Juli 1990 bleibt unberührt.
(2) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Teileinrichtungen bis zum 
Wirksamwerden des Beitritts Aufgaben erfüllt haben, die nach der Kompetenzordnung des 
Grundgesetzes vom Bund wahrzunehmen sind, unterstehen sie den zuständigen obersten 
Bundesbehörden. Diese regeln die Überführung oder Abwicklung.
(3) Zu den Einrichtungen nach den Absätzen 1 und 2 gehören auch
1. Einrichtungen der Kultur, der Bildung und Wissenschaft sowie des Sport,
2. Einrichtungen des Hörfunks und des Fernsehens, deren Rechtsträger die öffentliche Verwaltung ist.



Artikel 14
Gemeinsame Einrichtungen der Länder

(1) Einrichtungen oder Teile von Einrichtungen, die bis zum Wirksamwerden des Beitritts Aufgaben erfüllt 
haben, die nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes von den Ländern wahrzunehmen sind, 
werden bis zur endgültigen Regelung durch die in Artikel 1 Abs. 1 genannten Länder als gemeinsame 
Einrichtungen der Länder weitergeführt. Dies gilt nur, soweit die übergangsweise Weiterführung für die 
Erfüllung der Aufgaben der Länder unerläßlich ist.
(2) Die gemeinsamen Einrichtungen der Länder unterstehen bis zur Wahl der Ministerpräsidenten der 
Länder den Landesbevollmächtigten. Danach unterstehen sie den Ministerpräsidenten. Diese können die 
Aufsicht dem zuständigen Landesminister übertragen.



Artikel 15
Übergangsregelung für die Landesverwaltung

(1) Die Landessprecher in den in Artikel 1 Abs. 1 genannten Ländern und die 
Regierungsbevollmächtigten in den Bezirken nehmen ihre bisherigen Aufgaben vom Wirksamwerden des 
Beitritts bis zur Wahl der Ministerpräsidenten in der Verantwortung der Bundesregierung wahr und 
unterstehen deren Weisungen. Die Landessprecher leiten als Landesbevollmächtigte die Verwaltung 
ihres Landes und haben ein Weisungsrecht gegenüber den Bezirksverwaltungsbehörden sowie bei 
übertragenen Aufgaben auch gegenüber den Gemeinden und Landkreisen. Soweit in den in Artikel 1 Abs.
1 genannten Ländern bis zum Wirksamwerden des Beitritts Landesbeauftragte bestellt worden sind, 
nehmen sie die in den Sätzen 1 und 2 genannten Aufgaben und Befugnisse des Landessprechers wahr.
(2) Die anderen Länder und der Bund leisten Verwaltungshilfe beim Aufbau der Landesverwaltung.
(3) Auf Ersuchen der Ministerpräsidenten der in Artikel 1 Abs. 1 genannten Länder leisten die anderen 
Länder und der Bund Verwaltungshilfe bei der Durchführung bestimmter Fachaufgaben, und zwar 
längstens bis zum 30. Juni 1991. Soweit Stellen und Angehörige der Länder und des Bundes 
Verwaltungshilfe bei der Durchführung von Fachaufgaben leisten, räumt der Ministerpräsident ihnen 
insoweit ein Weisungsrecht ein.
(4) Soweit der Bund Verwaltungshilfe bei der Durchführung von Fachaufgaben leistet, stellt er auch die 
zur Durchführung der Fachaufgaben erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung. Die eingesetzten 
Haushaltsmittel werden mit dem Anteil des jeweiligen Landes an den Leistungen des Fonds "Deutsche 
Einheit" oder an der Einfuhr-Umsatzsteuer verrechnet.



Artikel 16
Übergangsvorschrift bis zur Bildung einer gesamtberliner Landesregierung

Bis zur Bildung einer gesamtberliner Landesregierung nimmt der Senat von Berlin gemeinsam mit dem 
Magistrat die Aufgaben der gesamtberliner Landesregierung wahr.



Artikel 17
Rehabilitierung

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Absicht, daß unverzüglich eine gesetzliche Grundlage dafür 
geschaffen wird, daß alle Personen rehabilitiert werden können, die Opfer einer politisch motivierten 
Strafverfolgungsmaßnahme oder sonst einer rechtsstaats- und verfassungswidrigen gerichtlichen 
Entscheidung geworden sind. Die Rehabilitierung dieser Opfer des SED-Unrechts-Regimes ist mit einer 
angemessenen Entschädigungsregelung zu verbinden.



Artikel 18
Fortgeltung gerichtlicher Entscheidungen

(1) Vor dem Wirksamwerden des Beitritts ergangenen Entscheidungen der Gerichte der Deutschen 
Demokratischen Republik bleiben wirksam und können nach Maßgabe des gemäß Artikel 8 in Kraft 
gesetzten oder des gemäß Artikel 9 fortgeltenden Rechts vollstreckt werden. Nach diesem Recht richtet 
sich auch eine Überprüfung der Vereinbarkeit von Entscheidungen und ihrer Vollstreckung mit 
rechtsstaatlichen Grundsätzen. Artikel 17 bleibt unberührt.
(2) Den durch ein Strafgericht der Deutschen Demokratischen Republik Verurteilten wird durch diesen 
Vertrag nach Maßgabe der Anlage I ein eigenes Recht eingeräumt, eine gerichtliche Kassation 
rechtskräftiger Entscheidungen herbeizuführen.



Artikel 19
Fortgeltung von Entscheidungen der öffentlichen Verwaltung

Vor dem Wirksamwerden des Beitritts ergangene Verwaltungsakte der Deutschen Demokratischen 
Republik bleiben wirksam. Sie können aufgehoben werden, wenn sie mit rechtsstaatlichen Grundsätzen 
oder mit den Regelungen dieses Vertrags unvereinbar sind. Im übrigen bleiben die Vorschriften über die 
Bestandskraft von Verwaltungsakten unberührt.



Artikel 20
Rechtsverhältnisse im öffentlichen Dienst

(1) Für die Rechtsverhältnisse der Angehörigen des öffentlichen Dienstes zum Zeitpunkt des Beitritts 
gelten die in Anlage I vereinbarten Übergangsregelungen.
(2) Die Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben (hoheitsrechtliche Befugnisse im Sinne von Artikel 33 
Abs. 4 des Grundgesetzes) ist sobald wie möglich Beamten zu übertragen. Das Beamtenrecht wird nach 
Maßgabe der in Anlage I vereinbarten Regelungen eingeführt. Artikel 92 des Grundgesetzes bleibt 
unberührt.
(3) Das Soldatenrecht wird nach Maßgabe der in Anlage I vereinbarten Regelungen eingeführt.
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Artikel 21
Verwaltungsvermögen

(1) Das Vermögen der Deutschen Demokratischen Republik, das unmittelbar bestimmten 
Verwaltungsaufgaben dient (Verwaltungsvermögen), wird Bundesvermögen, sofern es nicht nach seiner 
Zweckbestimmung am 1. Oktober 1989 überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, die nach 
dem Grundgesetz von Ländern, Gemeinden (Gemeindeverbänden) oder sonstigen Trägern öffentlicher 
Verwaltung wahrzunehmen sind. Soweit Verwaltungsvermögen überwiegend für Aufgaben des 
ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/ des Amtes für Nationale Sicherheit genutzt wurde, steht es 
der Treuhandanstalt zu, sei es denn, daß es nach dem genannten Zeitpunkt bereits neuen sozialen oder 
öffentlichen Zwecken zugeführt worden ist.
(2) Soweit Verwaltungsvermögen nicht Bundesvermögen gemäß Absatz 1 wird, steht es mit 
Wirksamwerden des Beitritts demjenigen Träger öffentlicher Verwaltung zu, der nach dem Grundgesetz 
für die Verwaltungsaufgabe zuständig ist.
(3) Vermögenswerte, die dem Zentralstaat oder den Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) von 
einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden sind, 
werden an diese Körperschaft oder ihre Rechtsnachfolgerin unentgeltlich zurückübertragen; früheres 
Reichsvermögen wird Bundesvermögen.
(4) Soweit nach den Absätzen 1 bis 3 oder aufgrund eines Bundesgesetzes Verwaltungsvermögen 
Bundesvermögen wird, ist es für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben in dem in Artikel 3 genannten Gebiet 
zu verwenden. Dies gilt auch für die Verwendung der Erlöse aus Veräußerungen von Vermögenswerten.



Artikel 22
Finanzvermögen

(1) Öffentliches Vermögen von Rechtsträgern in dem in Artikel 3 genannten Gebiet einschließlich des 
Grundvermögens und des Vermögens in der Land- und Forstwirtschaft, das nicht unmittelbar bestimmten 
Verwaltungsaufgaben dient (Finanzvermögen), ausgenommen Vermögen der Sozialversicherung, 
unterliegt, soweit es nicht der Treuhandanstalt übertragen ist, oder durch Gesetz gemäß §1 Abs. 1 Sätze 
2 und 3 des Treuhandgesetzes Gemeinden, Städten oder Landkreisen übertragen wird, mit dem 
Wirksamwerden des Beitritts der Treuhandverwaltung des Bundes. Soweit Finanzvermögen überwiegend
für Aufgaben des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/ des Amtes für Nationale Sicherheit 
genutzt wurde, steht es der Treuhandanstalt zu, es sei denn, daß es nach dem 1. Oktober 1989 bereits 
neuen sozialen oder öffentlichen Zwecken zugeführt worden ist. Durch Bundesgesetz ist das 
Finanzvermögen auf den Bund und die in Artikel 1 genannten Länder so aufzuteilen, daß der Bund und 
die in Artikel 1 genannten Länder je die Hälfte des Vermögensgesamtwertes erhalten. An dem 
Länderanteil sind die Gemeinden (Gemeindeverbände) angemessen zu beteiligen. Vermögenswerte, die 
hiernach der Bund erhält, sind zu Erfüllung öffentlicher Aufgaben in dem in Artikel 3 genannten Gebiet zu 
verwenden. Die Aufteilung des Länderanteils auf die einzelnen Länder soll grundsätzlich so erfolgen, daß 
das Verhältnis der Gesamtwerte der den einzelnen Ländern übertragenen Vermögensteile dem Verhältnis
der Bevölkerungszahlen dieser Länder mit Wirksamwerden des Beitritts ohne Berücksichtigung der 
Einwohnerzahl von Berlin (West) entspricht. Artikel 21 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Bis zu einer gesetzlichen Regelung wird das Finanzvermögen von den bisher zuständigen Behörden 
verwaltet, soweit nicht der Bundesminister der Finanzen die Übernahme der Verwaltung durch Behörden 
der Bundesvermögensverwaltung anordnet.
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Gebietskörperschaften gewähren sich untereinander auf 
Verlangen Auskunft über und Einsicht in Grundbücher, Grundakten und sonstige Vorgänge, die Hinweise 
zu Vermögenswerten enthalten, deren rechtliche und tatsächliche Zuordnung zwischen den 
Gebietskörperschaften ungeklärt oder streitig ist.
(4) Absatz 1 gilt nicht für das zur Wohnungsversorgung genutzte volkseigene Vermögen, das sich in 
Rechtsträgerschaft der volkseigenen Betriebe der Wohnungswirtschaft befindet. Gleiches gilt für 
volkseigenes Vermögen, für das bereits konkrete Ausführungsplanungen für Objekte der 
Wohnungsversorgung vorliegen. Dieses Vermögen geht mit Wirksamwerden des Beitritts mit 
gleichzeitiger Übernahme der anteiligen Schulden in das Eigentum der Kommunen über. Die Kommunen 
überführen ihren Wohnungsbestand unter Berücksichtigung sozialer Belange schrittweise in eine 
marktwirtschaftliche Wohnungswirtschaft. Dabei soll die Privatisierung auch zur Förderung der Bildung 
individuellen Wohneigentums beschleunigt durchgeführt werden. Hinsichtlich des volkseigenen 
Wohnungsbestandes staatlicher Einrichtungen, soweit dieser nicht bereits unter Artikel 21 fällt, bleibt 
Absatz 1 unberührt.



Artikel 23
Schuldenregelung

(1) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts wird die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufene 
Gesamtverschuldung des Republikhaushalts der Deutschen Demokratischen Republik von einem nicht 
rechtsfähigen Sondervermögen des Bundes übernommen, das die Schuldendienstverpflichtung erfüllt. 
Das Sondervermögen wird ermächtigt, Kredite aufzunehmen
1. zur Tilgung von Schulden des Sondervermögens,
2. zur Deckung anfallender Zins- und Kreditbeschaffungskosten,
3. zum Zwecke des Ankaufs von Schuldtiteln des Sondervermögens im Wege der Marktpflege.
(2) Der Bundesminister der Finanzen verwaltet das Sondervermögen. Das Sondervermögen kann unter 
seinem Namen im rechtsgeschäftlichen Verkehr handeln, klagen und verklagt werden. Der allgemeine 
Gerichtsstand des Sondervermögens ist der Sitz der Bundesregierung. Der Bund haftet für die 
Verbindlichkeiten des Sondervermögens.
(3) Vom Tage des Wirksamwerdens des Beitritts bis zum 31. Dezember 1993 erstatten der Bund und die 
Treuhandanstalt jeweils die Hälfte der vom Sondervermögen erbrachten Zinsleistungen.
Die Erstattung erfolgt bis zum Ersten des Monats, der dem Monat folgt, in dem das Sondervermögen die 
in Satz 1 genannten Leistungen erbracht hat.
(4) Mit Wirkung vom 1. Januar 1994 übernehmen der Bund und die in Artikel 1 genannten Länder und die
Treuhandanstalt, die beim Sondervermögen zum 31. Dezember 1993 aufgelaufene Gesamtverschuldung 
nach Maßgabe des Artikels 27 Abs. 3 des Vertrags vom 18. Mai 1990 über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik. Die Verteilung der Schulden im einzelnen wird durch besonderes Gesetz 
gemäß Artikel 34 des Gesetzes vom 25. Juli 1990 zu dem Vertrag vom 18. Mai 1990 (BGBl. 1990 II S. 
518) geregelt. Die Anteile der in Artikel 1 genannten Länder an dem von der Gesamtheit der in Artikel 1 
genannten Länder zu übernehmenden Betrag werden im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens des Beitritts ohne Berücksichtigung der Einwohnerzahl von Berlin (West) 
berechnet.
(5) Das Sondervermögen wird mit Ablauf des Jahres 1993 aufgelöst.
(6) Die Bundesrepublik Deutschland tritt mit Wirksamwerden des Beitritts in die von der Deutschen 
Demokratischen Republik zu Lasten des Staatshaushalts bis zur Einigung übernommenen Bürgschaften, 
Garantien und Gewährleistungen ein. Die in Artikel 1 Abs. 1 genannten Länder und das Land Berlin für 
den Teil, in dem das Grundgesetz bisher nicht galt, übernehmen für die auf die Bundesrepublik 
Deutschland übergegangenen Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen gesamtschuldnerisch eine
Rückbürgschaft in Höhe von 50 vom Hundert. Die Schadensbeträge werden zwischen den Ländern im 
Verhältnis ihrer Einwohnerzahl zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Beitritts ohne Berücksichtigung 
der Einwohnerzahl von Berlin (West) aufgeteilt.
(7) Die Beteiligung der Deutschen Demokratischen Republik an der Staatsbank Berlin kann auf die in 
Artikel 1 genannten Länder übertragen werden. Bis zu einer Übertragung der Beteiligung nach Satz 1 
oder einer Übertragung nach Satz 3 stehen die Rechte aus der Beteiligung der Deutschen 
Demokratischen Republik an der Staatsbank Berlin dem Bund zu. Die Vertragsparteien werden, 
unbeschadet einer kartellrechtlichen Prüfung, die Möglichkeit vorsehen, daß die Staatsbank Berlin ganz 
oder teilweise auf ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut in der Bundesrepublik Deutschland oder auf 
andere Rechtsträger übertragen wird. Werden nicht alle Gegenstände oder Verbindlichkeiten von einer 
Übertragung erfaßt, ist der verbleibende Teil der Staatsbank Berlin abzuwickeln. Der Bund tritt in die 
Verbindlichkeiten aus der Gewährträgerhaftung der Deutschen Demokratischen Republik für die 
Staatsbank Berlin ein. Dies gilt nicht für Verbindlichkeiten, die nach der Übertragung der Beteiligung nach 
Satz 1 oder nach einer Übertragung nach Satz 3 begründet werden. Satz 5 gilt für von der Staatsbank 
Berlin in Abwicklung gegründete neue Verbindlichkeiten entsprechend. Wird der Bund aus der 
Gewährträgerhaftung in Anspruch genommen, wird die Belastung in die Gesamtverschuldung des 
Republikhaushalts einbezogen und mit Wirksamwerden des Beitritts in das nicht rechtsfähige 
Sondervermögen nach Absatz 1 übernommen.



Artikel 24
Abwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland und der

Bundesrepublik Deutschland

(1) Die Abwicklung der beim Wirksamwerden des Beitritts noch bestehenden Forderungen und 
Verbindlichkeiten, soweit sie im Rahmen des Außenhandels- und Valutamonopols oder in Wahrnehmung 
anderer staatlicher Aufgaben der Deutschen Demokratischen Republik bis zum 1. Juli 1990 gegenüber 
dem Ausland und der Bundesrepublik Deutschland begründet worden sind, erfolgt auf Weisung und unter 
Aufsicht des Bundesministers der Finanzen. In Umschuldungsvereinbarungen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland, die nach Wirksamwerden des Beitritts getroffen werden, sind auch die in 
Satz 1 genannten Forderungen einzubeziehen. Die betroffenen Forderungen werden durch den 
Bundesminister der Finanzen treuhänderisch verwaltet oder auf den Bund übertragen, soweit die 
Forderungen wertberichtigt werden.
(2) Das Sondervermögen gemäß Artikel 23 Abs. 1 übernimmt bis zum 30. November 1993 gegenüber 
den mit der Abwicklung beauftragten Instituten die notwendigen Verwaltungsaufwendung, die Zinskosten, 
die durch eine Differenz der Zinsaufwendungen und Zinserlöse entstehen, sowie die sonstigen Verluste, 
die den Instituten während der Abwicklungszeit entstehen, soweit sie durch eigene Mittel nicht 
ausgeglichen werden können. Nach dem 30. November 1993 übernehmen der Bund und die 
Treuhandanstalt die in Satz 1 genannten Aufwendungen, Kosten und den Verlustausgleich je zur Hälfte. 
Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.
(3) Forderungen und Verbindlichkeiten, die auf die Mitgliedschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik oder ihrer Einrichtungen im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe zurückgehen, können 
Gegenstand gesonderter Regelungen der Bundesrepublik Deutschland sein. Diese Regelungen können 
auch Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen, die nach dem 30. Juni 1990 entstehen oder 
entstanden sind.



Artikel 25
Treuhandvermögen

Das Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens - Treuhandgesetz - vom 
17. Juni 1990 (GBl. I Nr. 33 S. 300) gilt mit Wirksamwerden des Beitritts mit folgender Maßgabe fort:
(1) Die Treuhandanstalt ist auch künftig damit beauftragt, gemäß den Bestimmungen des 
Treuhandgesetzes die früheren volkseigenen Betriebe wettbewerblich zu strukturieren und zu 
privatisieren. Sie wird wird rechtsfähige bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Fach- 
und Rechtsaufsicht obliegt dem Bundesminister der Finanzen, der die Fachaufsicht im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wirtschaft und dem jeweils zuständigen Bundesminister wahrnimmt. 
Beteiligungen der Treuhandanstalt sind mittelbare Beteiligungen des Bundes. Änderungen der Satzung 
bedürfen der Zustimmung der Bundesregierung.
(2) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Treuhandanstalt wird von 16 auf 20, für den ersten 
Verwaltungsrat auf 23, erhöht. Anstelle der beiden aus der Mitte der Volkskammer gewählten Vertreter 
erhalten die in Artikel 1 genannten Länder im Verwaltungsrat der Treuhandanstalt je einen Sitz. 
Abweichend von §4 Abs. 2 des Treuhandgesetzes werden der Vorsitzende und die übrigen Mitglieder des
Verwaltungsrats von der Bundesregierung berufen.
(3) Die Vertragsparteien bekräftigen, daß das volkeigene Vermögen ausschließlich und allein zugunsten 
von Maßnahmen in dem in Artikel 3 genannten Gebiet unabhängig von der haushaltsmäßigen 
Trägerschaft verwendet wird. Entsprechend sind Erlöse der Treuhandanstalt gemäß Artikel 26 Abs. 4 und
Artikel 27 Abs. 3 des Vertrags vom 18. Mai 1990 zu verwenden. Im Rahmen der Strukturanpassung der 
Landwirtschaft können Erlöse der Treuhandanstalt im Einzelfall auch für Entschuldungsmaßnahmen zu 
Gunsten von landwirtschaftlichen Unternehmen verwendet werden. Zuvor sind deren eigene 
Vermögenswerte einzusetzen. Schulden, die auszugliedernden Betriebsteilen zuzuordnen sind, bleiben 
unberücksichtigt. Hilfe zur Entschuldung kann auch mit der Maßgabe gewährt werden, daß die 
Unternehmen die gewährten Leistungen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten ganz oder 
teilweise zurückerstatten.
(4) Die der Treuhandanstalt durch Artikel 27 Abs. 1 des Vertrags vom 18. Mai 1990 eingeräumte 
Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten wird von insgesamt bis zu 17 Milliarden Deutsche Mark auf bis 
zu 25 Milliarden Deutsche Mark erhöht. Die vorgenannten Kredite sollen in der Regel bis zum 31. 
Dezember 1995 zurückgeführt werden. Der Bundesminister der Finanzen kann eine Verlängerung der 
Laufzeit und bei grundlegend veränderten Bedingungen eine Überschreitung der Kreditobergrenzen 
zulassen.
(5) Die Treuhandanstalt wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen 
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen zu übernehmen.
(6) Nach Maßgabe des Artikels 10 Abs. 6 des Vertrags vom 18. Mai 1990 sind Möglichkeiten vorzusehen,
daß den Sparern zu einem späteren Zeitpunkt für den bei der Umstellung 2:1 reduzierten Betrag ein 
verbrieftes Anteilrecht am volkseigenen Vermögen eingeräumt werden kann.
(7) Bis zur Feststellung der DM-Eröffnungsbilanz sind die Zins- und Tilgungsleistungen auf Kredite, die 
vor dem 30. Juni 1990 aufgenommen wurden, anzusetzen. Die anfallenden Zinszahlungen sind der 
Deutschen Kreditbank AG und den anderen Banken durch die Treuhandanstalt zu erstatten.



Artikel 26
Sondervermögen Deutsche Reichsbahn

(1) Das Eigentum und alle sonstigen Vermögensrechte der Deutschen Demokratischen Republik sowie 
das Reichsvermögen in Berlin (West), die zum Sondervermögen Deutsche Reichsbahn im Sinne des 
Artikels 26 Abs. 2 des Vertrags vom 18. Mai 1990 gehören, sind mit Wirksamwerden des Beitritts als 
Sondervermögen Deutsche Reichsbahn Vermögen der Bundesrepublik Deutschland. Dazu gehören auch
alle Vermögensrechte, die nach dem 8. Mai 1945 entweder mit Mitteln des Sondervermögens Deutsche 
Reichsbahn erworben oder die ihrem Betrieb oder dem ihrer Vorgängerverwaltung gewidmet worden 
sind, ohne Rücksicht darauf, für welchen Rechtsträger sie erworben wurden, es sei denn, sie sind in der 
Folgezeit mit Zustimmung der Deutschen Reichsbahn einem anderen Zweck gewidmet worden. 
Vermögensrechte, die von der Deutschen Reichsbahn bis zum 31. Januar 1991 in entsprechender 
Anwendung des §1 Abs. 4 der Verordnung über die Anmeldung vermögensrechtlicher Ansprüche vom 11.
Juli 1990 (GBl. I Nr. 44 S. 718) benannt werden, gelten nicht als Vermögen, das mit Zustimmung der 
Deutschen Reichsbahn einem anderen Zweck gewidmet wurde.
(2) Mit den Vermögensrechten gehen gleichzeitig die mit ihnen im Zusammenhang stehenden 
Verbindlichkeiten und Forderungen auf das Sondervermögen Deutsche Reichsbahn über.
(3) Der Vorsitzer des Vorstands der Deutschen Bundesbahn und der Vorsitzer des Vorstands der 
Deutschen Reichsbahn sind für die Koordinierung der beiden Sondervermögen verantwortlich. Dabei 
haben sie auf das Ziel hinzuwirken, die beiden Bahnen technisch und organisatorisch 
zusammenzuführen.



Artikel 27
Sondervermögen Deutsche Post

(1) Das Eigentum und alle sonstigen Vermögensrechte, die zum Sondervermögen Deutsche Post 
gehören, werden Vermögen der Bundesrepublik Deutschland. Sie werden mit dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost vereinigt. Dabei gehen mit den Vermögensrechten gleichzeitig die mit ihnen im 
Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten und Forderungen auf das Sondervermögen Deutsche 
Bundespost über. Das den hoheitlichen und politischen Zwecken dienenden Vermögen wird mit den 
entsprechenden Verbindlichkeiten und Forderungen nicht Bestandteil des Sondervermögens Deutsche 
Bundespost.
Zum Sondervermögen Deutsche Post gehören auch alle Vermögensrechte, die am 8. Mai 1945 zum 
Sondervermögen Deutsche Reichspost gehörten oder die nach dem 8. Mai 1945 entweder mit Mitteln des
früheren Sondervermögens Deutsche Reichspost erworben oder die dem Betrieb der Deutschen Post 
gewidmet worden sind, ohne Rücksicht darauf, für welche Rechtsträger sie erworben wurden, es sei 
denn, sie sind in der Folgezeit mit Zustimmung der Deutschen Post einem anderen Zweck gewidmet 
worden. Vermögensrechte, die von der Deutschen Post bis zum 31. Januar 1991 in entsprechender 
Anwendung des §1 Abs. 4 der Verordnung über die Anmeldung vermögensrechtlicher Ansprüche vom 11.
Juli 1990 benannt werden, gelten nicht als Vermögen, das mit Zustimmung der Deutschen Post einem 
anderen Zweck gewidmet wurde.
(2) Der Bundesminister für Post und Telekommunikation regelt nach Anhörung der Unternehmen der 
Deutschen Bundespost abschließend die Aufteilung des Sondervermögens Deutsche Post in die 
Teilsondervermögen der drei Unternehmen. Der Bundesminister für Post und Telekommunikation legt 
nach Anhörung der drei Unternehmen der Deutschen Bundespost innerhalb einer Übergangszeit von drei 
Jahren fest, welche Vermögensgegenstände den hoheitlichen und politischen Zwecken dienen. Er 
übernimmt diese ohne Wertausgleich.



Artikel 28
Wirtschaftsförderung

(1) Mit Wirksamwerden des Beitritts wird das in Artikel 3 genannte Gebiet in die im Bundesgebiet 
bestehenden Regelungen des Bundes zur Wirtschaftsföderung unter Berücksichtigung der 
Zuständigkeiten der Europäische Gemeinschaften einbezogen. Während einer Übergangszeit werden 
dabei die besonderen Bedürfnisse der Strukturanpassung berücksichtigt. Damit wird ein wichtiger Beitrag 
zu einer möglichst raschen Entwicklung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur unter besonderer 
Berücksichtigung des Mittelstands geleistet.
(2) Die zuständigen Ressorts bereiten konkrete Maßnahmenprogramme zur Beschleunigung des 
wirtschaftlichen Wachstums und des Strukturwandels in dem in Artikel 3 genannten Gebiet vor. Die 
Programme erstrecken sich auf folgende Bereiche:
- Maßnahmen der regionalen Wirtschaftsförderung unter Schaffung eines besonderen Programms 

zugunsten des in Artikel 3 genannten Gebiets; dabei wird ein Präferenzvorsprung zugunsten dieses 
Gebiets sichergestellt;

- Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Gemeinden mit 
besonderem Schwerpunkt in der wirtschaftsnahen Infrastruktur;

- Maßnahmen zur raschen Entwicklung des Mittelstandes;
- Maßnahmen zur verstärkten Modernisierung und strukturellenn Neuordnung der Wirtschaft auf der 

Grundlage von in Eigenverantwortung der Industrie erstellten Restrukturierungskonzepten (zum 
Beispiel Sanierungsprogramme, auch für RGW-Exportproduktion);

- Entschuldung von Unternehmen nach Einzelfallprüfung.



Artikel 29
Außenwirtschaftsbeziehungen

(1) Die gewachsenen außenwirtschaftlichen Beziehungen der Deutschen Demokratischen Republik, 
insbesondere die bestehenden vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Ländern des Rates für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe, genießen Vertrauensschutz. Sie werden unter Berücksichtigung der 
Interessen aller Beteiligten und unter Beachtung marktwirtschaftlicher Grundsätze sowie der 
Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaften fortentwickelt und ausgebaut. Die gesamtdeutsche 
Regierung wird dafür Sorge tragen, daß diese Beziehungen im Rahmen der fachlichen Zuständigkeit 
organisatorisch angemessen geregelt werden.
(2) Die Bundesregierung beziehungsweise die gesamtdeutsche Regierung wird sich mit den zuständigen 
Organen der Europäischen Gemeinschaften darüber abstimmen, welche Ausnahmeregelungen für eine 
Übergangszeit auf dem Gebiet des Außenhandels im Hinblick auf Absatz 1 erforderlich sind.



Kapitel VII
Arbeit, Soziales, Familie, Frauen, Gesundheitswesen und Umweltschutz

Artikel 30              Arbeit und Soziales  
Artikel 31              Familien und Frauen  
Artikel 32              Freie gesellschaftliche Kräfte  
Artikel 33              Gesundheitswesen  
Artikel 34              Umweltschutz  



Artikel 30
Arbeit und Soziales

(1) Es ist Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetzgebers,
1. das Arbeitsvertragsrecht sowie das öffentlich-rechtliche Arbeitszeitrecht einschließlich der Zulässigkeit 

von Sonn- und Feiertagsarbeit und den besonderen Frauenarbeitsschutz möglichst bald einheitlich 
neu zu kodifizieren,

2. den öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutz in Übereinstimmung mit dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften und dem damit konformen Teil des Arbeitsschutzrechts der Deutschen 
Demokratischen Republik zeitgemäß neu zu regeln.

(2) Arbeitnehmer können in dem in Artikel 3 genannten Gebiet ein Altersübergangsgeld nach Vollendung 
des 57. Lebensjahres für die Dauer von drei Jahren, längstens bis zum frühestmöglichen Bezug einer 
Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Die Höhe des Altersübergangsgeldes 
beträgt 65 vom Hundert des letzten durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts; für Arbeitnehmer, deren 
Anspruch bis zum 1. April 1991 entsteht, wird das Altersübergangsgeld für die ersten 312 Tage um einen 
Zuschlag von 5 Prozentpunkten erhöht. Das Altersübergangsgeld gewährt die Bundesanstalt für Arbeit in 
Anlehnung an die Regelungen des Arbeitslosengeldes, insbesondere der Regelung des § 105c des 
Arbeitsförderungsgesetzes. Die Bundesanstalt für Arbeit kann einen Antrag ablehnen, wenn feststeht, 
daß in der Region für die bisherige berufliche Tätigkeit des Antragstellers ein deutlicher Mangel an 
Arbeitskräften besteht. Das Altersübergangsgeld wird vom Bund erstattet, soweit es die Dauer des 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld übersteigt. Die Altersübergangsgeldregelung findet für neu entstehende 
Ansprüche bis zum 31. Dezember 1991 Anwendung. Der Geltungszeitraum kann um ein Jahr verlängert 
werden. In der Zeit vom Wirksamwerden des Vertrags bis zum 31. Dezember 1990 können Frauen 
Altersübergangsgeld nach Vollendung des 55. Lebensjahres für längstens fünf Jahre erhalten.
(3) Der in dem in Artikel 3 genannten Gebiet in Verbindung mit dem Vertrag vom 18. Mai 1990 eingeführte
Sozialzuschlag zu Leistungen der Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung wird auf Neuzugänge 
bis 31. Dezember 1991 begrenzt. Die Leistung wird längstens bis zum 30. Juni 1995 gezahlt.
(4) Die Übertragung von Aufgaben der Sozialversicherung auf die einzelnen Träger hat so zu erfolgen, 
daß die Erbringung der Leistungen und deren Finanzierung sowie die personelle Wahrnehmung der 
Aufgaben gewährleistet wird. Die Vermögensaufteilung (Aktiva und Passiva) auf die einzelnen Träger der 
Sozialversicherung wird entgültig durch Gesetz festgelegt.
(5) Die Einzelheiten der Überleitung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (Rentenversicherung) und 
der Vorschriften des Dritten Buches der Reichsversicherungsordnung (Unfallversicherung) werden in 
einem Bundesgesetz geregelt.
Für Personen, deren Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 
30. Juni 1995 beginnt, wird
1. eine Rente grundsätzlich mindestens in der Höhe des Betrags geleistet, der sich am 30. Juni 1990 

nach dem bis dahin geltenden Rentenrecht in dem in Artikel 3 genannten Gebiet ohne 
Berücksichtigung von Leistungen aus Zusatz- oder Sonderversorgungssystemen ergeben hätte,

2. eine Rente auch dann bewilligt, wenn am 30. Juni 1990 nach dem bis dahin geltenden Rentenrecht in 
dem in Artikel 3 genannten Gebiet ein Rentenanspruch bestanden hätte.

Im Übrigen soll die Überleitung von der Zielsetzung bestimmt sein, mit der Angleichung der Löhne und 
Gehälter in dem in Artikel 3 genannten Gebiet an diejenigen in den übrigen Ländern auch eine 
Angleichung der Renten zu verwirklichen.
(6) Bei der Fortentwicklung der Berufskrankheitenverordnung ist zu prüfen, inwieweit die bisher in dem in 
Artikel 3 des Vertrags genannten Gebiet geltenden Regelungen berücksichtigt werden können.



Artikel 31
Familie und Frauen

(1) Es ist Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetzgebers, die Gesetzgebung zur Gleichberechtigung 
zwischen Männern und Frauen weiterzuentwickeln.
(2) Es ist Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetzgebers, angesichts unterschiedlicher rechtlicher und 
institutioneller Ausgangssituationen bei der Erwerbstätigkeit von Mütter und Väter die Rechtslage unter 
dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gestalten.
(3) Um die Weiterführung der Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern in dem in Artikel 3 
genannten Gebiet zu gewährleisten, beteiligt sich der Bund für eine Übergangszeit bis zum 30. Juni 1991 
an den Kosten dieser Einrichtungen.
(4) Es ist Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetzgebers, spätestens bis zum 31. Dezember 1992 eine 
Regelung zu treffen, die den Schutz vorgeburtlichen Lebens und die verfassungskonforme Bewältigung 
von Konfliktsituationen schwangerer Frauen vor allem durch rechtlich gesicherte Ansprüche für Frauen, 
insbesondere auf Beratung und soziale Hilfen besser gewährleistet, als dies in beiden Teilen 
Deutschlands derzeit der Fall ist. Zur Verwirklichung dieser Ziele wird in dem in Artikel 3 genannten 
Gebiet mit finanzieller Hilfe des Bundes unverzüglich ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen 
verschiedener Träger aufgebaut. Die Beratungsstellen sind personell und finanziell so auszustatten, daß 
sie ihrer Aufgabe gerecht werden können, schwangere Frauen zu beraten und ihnen notwendige Hilfen - 
auch über den Zeitpunkt der Geburt hinaus - zu leisten. Kommt eine Regelung in der in Satz 1 genannten
Frist nicht zustande, gilt das materielle Recht in dem in Artikel 3 genannten Gebiet weiter.



Artikel 32
Freie gesellschaftliche Kräfte

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und die Träger der Freien Jugendhilfe leisten mit ihren 
Einrichtungen und Diensten einen unverzichtbaren Beitrag zur Sozialstaatlichkeit des Grundgesetzes. 
Der Auf- und Ausbau einen Freien Wohlfahrtspflege und einer Freien Jugendhilfe in dem in Artikel 3 
genannten Gebiet wird im Rahmen der grundgesetzlichen Zuständigkeiten gefördert.



Artikel 33
Gesundheitswesen

(1) Es ist Aufgabe der Gesetzgeber, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß das Niveau der 
stationären Versorgung der Bevölkerung in dem in Artikel 3 genannten Gebiet zügig und nachhaltig 
verbessert und der Situation im übrigen Bundesgebiet angepaßt wird.
(2) Zur Vermeidung von Defiziten bei den Arzneimittelausgaben der Krankenversicherung in dem in 
Artikel 3 genannten Gebiet trifft der gesamtdeutsche Gesetzgeber eine zeitlich befristete Regelung, durch
die der Herstellerabgabepreis im Sinne der Arzneimittelpreisverordnung um einen Abschlag verringert 
wird, der dem Abstand zwischen den beitragspflichtigen Einkommen in dem in Artikel 3 genannten Gebiet
und im heutigen Bundesgebiet entspricht.



Artikel 34
Umweltschutz

(1) Ausgehend von der in Artikel 16 des Vertrags vom 18. Mai 1990 in Verbindung mit dem 
Umweltrahmengesetz der Deutschen Demokratischen Republik vom 29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 42 S. 649) 
begründeten deutschen Umweltunion ist es Aufgabe der Gesetzgeber, die natürlichen Lebensgrundlagen 
des Menschen unter Beachtung des Vorsorge-, Verursacher- und Kooperationsprinzips zu schützen und 
die Einheitlichkeit der ökologischen Lebensverhältnisse auf hohem, mindestens jedoch dem in der 
Bundesrepublik Deutschland erreichten Niveau zu fördern.
(2) Zur Förderung des in Absatz 1 genannten Ziels sind im Rahmen der grundgesetzlichen 
Zuständigkeitsregelung ökologische Sanierungs- und Entwicklungsprogramme für das in Artikel 3 
genannte Gebiet aufzustellen. Vorrangig sind Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die Gesundheit 
der Bevölkerung vorzusehen.



Kapitel VIII
Kultur, Bildung und Wissenschaft, Sport

Artikel 35              Kultur  
Artikel 36              Rundfunk  
Artikel 37              Bildung  
Artikel 38              Wissenschaft und Forschung  
Artikel 39              Sport  



Artikel 35
Kultur

(1) In den Jahren der Teilung waren Kunst und Kultur - trotz unterschiedlicher Entwicklung der beiden 
Staaten in Deutschland - eine Grundlage der fortbestehenden Einheit der deutschen Nation. Sie leisten 
im Prozeß der staatlichen Einheit der Deutschen auf dem Weg zur europäischen Einigung einen 
eigenständigen und unverzichtbaren Beitrag. Stellung und Ansehen eines vereinten Deutschlands in der 
Welt hängen außer von seinem politischen Gewicht und seiner wirtschaftlichen Leistungskraft ebenso von
seiner Bedeutung als Kulturstaat ab. Vorrangiges Ziel der Auswärtigen Kulturpolitik ist der 
Kulturaustausch auf der Grundlage partnerschaftlicher Zusammenarbeit.
(2) Die kulturelle Substanz in dem in Artikel 3 genannten Gebiet darf keinen Schaden nehmen.
(3) Die Erfüllung der kulturellen Aufgaben einschließlich ihrer Finanzierung ist zu sichern, wobei Schutz 
und Förderung von Kultur und Kunst den neuen Ländern und Kommunen entsprechend der 
Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes obliegen.
(4) Die bisher zentral geleiteten kulturellen Einrichtungen gehen in die Trägerschaft der Länder oder 
Kommunen über, in denen sie gelegen sind. Eine Mitfinanzierung durch den Bund wird in 
Ausnahmefällen, insbesondere im Land Berlin, nicht ausgeschlossen.
(5) Die durch die Nachkriegsereignisse getrennten Teile der ehemals staatlichen preußischen Sammlung 
(unter anderem Staatliche Museen, Staatsbibliothek, Geheimes Staatsarchiv, Ibero-Amerikanisches 
Institut, Staatliches Institut für Musikforschung) sind in Berlin wieder zusammenzuführen. Die Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz übernimmt die vorläufige Trägerschaft. Auch für die künftige Regelung ist eine 
umfassende Trägerschaft für die ehemals staatlichen preußischen Sammlungen in Berlin zu finden.
(6) Der Kulturfondes wird zur Förderung von Kultur, Kunst und Künstlern übergangsweise bis zum 31. 
Dezember 1994 in dem in Artikel 3 genannten Gebiet weitergeführt. Eine Mitfinanzierung durch den Bund
im Rahmen der Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes wird nicht ausgeschlossen. Über eine 
Nachfolgeeinrichtung ist im Rahmen der Verhandlungen über den Beitritt der Länder der in Artikel 1 Abs. 
1 genannten Länder zur Kulturstiftung der Länder zu verhandeln.
(7) Zum Ausgleich der Auswirkungen der Teilung Deutschlands kann der Bund übergangsweise zur 
Förderung der kulturellen Infrastruktur einzelne kulturelle Maßnahmen und Einrichtungen in dem in Artikel
3 genannten Gebiet mitfinanzieren.



Artikel 36
Rundfunk

(1) Der "Rundfunk der DDR" und der "Deutsche Fernsehfunk" werden als gemeinschaftliche 
staatsunabhängige, rechtsfähige Einrichtung von den in Artikel 1 Abs. 1 genannten Ländern und dem 
Land Berlin für den Teil, in dem das Grundgesetz bisher nicht galt, bis spätestens 31. Dezember 1991 
weitergeführt, soweit sie Aufgaben wahrnehmen, für die die Zuständigkeit der Länder gegeben ist. Die 
Einrichtung hat die Aufgabe, die Bevölkerung in dem in Artikel 3 genannten Gebiet nach den allgemeinen 
Grundsätzen des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks mit Hörfunk und Fernsehen zu versorgen. Die bisher
der Deutschen Post zugehörigen Studiotechnik sowie die der Produktion und der Verwaltung des 
Rundfunks und des Fernsehens dienenden Liegenschaften werden der Einrichtung zugeordnet. Artikel 21
gilt entsprechend.
(2) Die Organe der Einrichtung sind
1. der Rundfunkbeauftragte,
2. der Rundfunkbeirat
(3) Der Rundfunkbeauftragte wird auf Vorschlag des Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen 
Republik von der Volkskammer gewählt. Kommt eine Wahl durch die Volkskammer nicht zustande, wird 
der Rundfunkbeauftragte von den Landessprechern der in Artikel 1 Abs. 1 genannten Länder und dem 
Oberbürgermeister von Berlin mit Mehrheit gewählt. Der Rundfunkbeauftragte leitet die Einrichtung und 
vertritt sie gerichtlich und außergerichtlich. Er ist für die Erfüllung des Auftrags der Einrichtung im Rahmen
der hierfür verfügbaren Mittel verantwortlich und hat für das Jahr 1991 unverzüglich einen in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen.
(4) Dem Rundfunkbeirat gehören 18 anerkannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als Vertreter 
gesellschaftlich relevanter Gruppen an. Je drei Mitglieder werden von den Landtagen der in Artikel 1 Abs. 
1 genannten Länder und von der Stadtverordnetenversammlung von Berlin gewählt. Der Rundfunkbeirat 
hat in allen Programmfragen ein Beratungsrecht und bei wesentlichen Personal-, Wirtschafts- und 
Haushaltsfragen ein Mitwirkungsrecht. Der Rundfunkbeirat kann den Rundfunkbeauftragten mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder abberufen. Er kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder einen neuen Rundfunkbeauftragten wählen.
(5) Die Einrichtung finanziert sich vorrangig durch die Einnahmen aus dem 
Rundfunkgebührenaufkommen der Rundfunkteilnehmer, die in dem in Artikel 3 genannten Gebiet 
wohnen. Sie ist insoweit Gläubiger der Rundfunkgebühren. Im übrigen deckt sie ihre Ausgaben durch 
Einnahmen aus Werbesendungen und durch sonstige Einnahmen.
(6) Innerhalb des in Absatz 1 genannten Zeitraums ist die Einrichtung nach Maßgabe der föderalen 
Struktur des Rundfunks durch gemeinsamen Staatsvertrag der in Artikel 1 genannten Länder aufzulösen 
oder in Anstalten des öffentlichen Rechts einzelner oder mehrerer Länder überzuführen. Kommt ein 
Staatsvertrag nach Satz 1 bis zum 31. Dezember 1991 nicht zustande, so ist die Einrichtung mit Ablauf 
dieser Frist aufgelöst. Zu diesem Zeitpunkt bestehendes Aktiv- und Passivvermögen geht auf die in 
Artikel 1 genannten Länder in Anteilen über. Die Höhe der Anteile bemißt sich nach dem Verhältnis des 
Rundfunkgebührenaufkommens nach dem Stand vom 30. Juni 1991 in dem in Artikel 3 genannten 
Gebiet. Die Pflicht der Länder zur Fortführung der Rundfunkversorgung in dem in Artikel 3 genannten 
Gebiet bleibt hiervon unberührt.
(7) Mit Inkraftsetzung des Staatsvertrags nach Absatz 6, spätestens am 31. Dezember 1991, treten die 
Absätze 1 bis 6 außer Kraft.



Artikel 37
Bildung

(1) In der Deutschen Demokratischen Republik erworbene oder staatlich anerkannte schulische, 
berufliche und akademische Abschlüsse oder Befähigungsnachweise gelten in dem in Artikel 3 
genannten Gebiet weiter. In dem in Artikel 3 genannten Gebiet oder in den anderen Ländern der 
Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) abgelegte Prüfungen oder erworbene 
Befähigungsnachweise stehen einander gleich und verleihen die gleichen Berechtigungen, wenn sie 
gleichwertig sind. Die Gleichwertigkeit wird auf Antrag von der jeweils zuständigen Stelle festgestellt. 
Rechtliche Regelungen des Bundes und der Europäischen Gemeinschaften über die Gleichstellung von 
Prüfungen oder Befähigungsnachweisen sowie besondere Regelungen in diesem Vertrag haben Vorrang.
Das Recht auf Führung erworbener, staatlich anerkannter oder verliehener akademischer 
Berufsbezeichnungen, Grade und Titel bleiben in jedem Fall unberührt.
(2) Für Lehramtsprüfungen gilt das in der Kultusministerkonferenz übliche Anerkennungsverfahren. Die 
Kultusministerkonferenz wird entsprechende Übergangsregelungen treffen.
(3) Prüfungszeugnisse nach der Systematik der Ausbildungsberufe und der Systematik der 
Facharbeiterberufe und Abschlußprüfungen und Gesellenprüfungen in anerkannten Ausbildungsberufen 
stehen einander gleich.
(4) Die bei der Neugestaltung des Schulwesens in dem in Artikel 3 genannten Gebiete erforderlichen 
Regelungen werden von den in Artikel 1 genannten Ländern getroffen. Die notwendigen Regelungen zur 
Anerkennung von Abschlüssen schulrechtlicher Art werden in der Kultusministerkonferenz vereinbart. In 
beiden Fällen sind Basis das Hamburger Abkommen und die weiteren einschlägigen Vereinbarungen der 
Kultusministerkonferenz.
(5) Studenten, die vor Abschluß eines Studiums die Hochschule wechseln, werden bisher erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen nach den Grundsätzen des §7 der Allgemeinen Bestimmungen für 
Diplomprüfungensordnung (ABD) oder im Rahmen der für die Zulassung zu Staatsprüfungen geltenden 
Vorschriften anerkannt.
(6) Die auf Abschlußzeugnissen der Ingenieur- und Fachschulen der Deutschen Demokratischen 
Republik bestätigten Hochschulzugangsberechtigung gelten gemäß Beschluß der 
Kultusministerkonferenz vom 10. Mai 1990 und seiner Anlage B. Weitergehende Grundsätze und 
Verfahren für die Anerkennung von Fachschul- und Hochschulabschlüssen für darauf aufbauende Schul- 
und Hochschulausbildungen sind im Rahmen der Kultusministerkonferenz zu entwickeln.



Artikel 38
Wissenschaft und Forschung

(1) Wissenschaft und Forschung bilden auch im vereinten Deutschland wichtige Grundlagen für Staat und
Gesellschaft. Der notwendigen Erneuerung von Wissenschaft und Forschung unter Erhaltung 
leistungsfähiger Einrichtungen in dem in Artikel 3 genannten Gebiet dient eine Begutachtung von 
öffentlich getragenen Einrichtungen durch den Wissenschaftsrat, die bis zum 31. Dezember 1991 
abgeschlossen sein wird, wobei einzelne Ereignisse schon vorher schrittweise umgesetzt werden sollen.
Die nachfolgenden Regelungen sollen diese Begutachtung ermöglichen sowie die Einpassung von 
Wissenschaft und Forschung in dem in Artikel 3 genannten Gebiet in die gemeinsame 
Forschungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland gewährleisten.
(2) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts wird die Akademie der Wissenschaften der Deutschen 
Demokratischen Republik als Gelehrtensozietät von den Forschungsinstituten und sonstigen 
Einrichtungen getrennt. Die Entscheidung, wie die Gelehrtensozietät der Akademie der Wissenschaften 
der Deutschen Demokratischen Republik fortgeführt werden soll, wird landesrechtlich getroffen. Die 
Forschungsinstitute und sonstigen Einrichtungen bestehen zunächst bis zum 31. Dezember 1991 als 
Einrichtungen der Länder in dem in Artikel 3 genannten Gebiet fort, soweit sie nicht vorher aufgelöst oder 
umgewandelt werden. Die Übergangsfinanzierung dieser Institute und Einrichtungen wird bis zum 31. 
Dezember 1991 sichergestellt; die Mittel hierfür werden im Jahr 1991 vom Bund und den in Artikel 1 
genannten Ländern bereitgestellt.
(3) Die Arbeitsverhältnisse der bei den Forschungsinstituten und sonstigen Einrichtungen der Akademie 
der Wisschenschaften der Deutschen Demokratischen Republik beschäftigten Arbeitnehmer bestehen bis
zum 31. Dezember 1991 als befristete Arbeitsverhältnisse mit den Ländern fort, auf die diese Institute und
Einrichtungen übergehen. Das Recht zur ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung dieser 
Arbeitsverhältnisse in den in Anlage I dieses Vertrags aufgeführten Tatbeständen bleibt unberührt.
(4) Für die Bauakademie der Deutschen Demokratischen Republik und die Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik sowie die nachgeordneten 
wissenschaftlichen Einrichtungen des Ministeriums für Ernäherung, Land- und Forstwirtschaft gelten die 
Absätze 1 bis 3 sinngemäß.
(5) Die Bundesregierung wird mit den Ländern Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen, die Bund-Länder-
Vereinbarungen gemäß Artikel 91b des Grundgesetzes so anzupassen oder neu abzuschließen, daß die 
Bildungsplanung und die Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung 
von überregionaler Bedeutung auf das in Artikel 3 genannte Gebiet erstreckt werden.
(6) Die Bundesregierung strebt an, daß die in der Bundesrepublik Deutschland bewährten Methoden und 
Programme der Forschungsföderung so schnell wie möglich auf das gesamte Bundesgebiet angewendet 
werden und daß den Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Einrichtungen in dem in Artikel 3 
genannten Gebiet der Zugang zu laufenden Maßnahmen der Forschungsföderung ermöglicht wird. 
Außerdem sollen einzelne Förderungsmaßnahmen für Forschung und Entwicklung, die im Bereich der 
Bundesrepublik Deutschland terminlich abgeschlossen sind, für das in Artikel 3 genannte Gebiet wieder 
aufgenommen werden; davon sind steuerliche Maßnahmen ausgenommen.
(7) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik ist der Forschungsrat 
der Deutschen Demokratischen Republik aufgelöst.



Artikel 39
Sport

(1) Die in dem Artikel 3 genannten Gebiet in Umwandlung befindlichen Strukturen des Sports werden auf 
Selbstverwaltung umgestellt. Die öffentlichen Hände fördern den Sport ideell und materiell nach der 
Zuständigkeitsverteilung des Grundgesetzes.
(2) Der Spitzensport und seine Entwicklung in dem in Artikel 3 genannten Gebiet wird, soweit er sich 
bewährt hat, weiter gefördert. Die Förderung erfolgt im Rahmen der in der Bundesrepublik Deutschland 
bestehenden Regeln und Grundsätze nach Maßgabe der öffentlichen Haushalte in dem in Artikel 3 
genannten Gebiet. In diesem Rahmen werden das Forschungsinstitut für Körperkult und Sport (FKS) in 
Leipzig, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannte Dopingkontrollabor in Kreischa 
(bei Dresden) und die Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte (FES) in Berlin (Ost) - in der 
jeweils angemessenen Rechtsform - als Einrichtungen im vereinten Deutschland in erforderlichem 
Umfang fortgeführt oder bestehenden Einrichtungen angegliedert.
(3) Für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1992 unterstützt der Bund den Behindertensport.



Kapitel IX
Übergangs- und Schlußbestimmungen
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Artikel 42              Entsendung von Abgeordneten  
Artikel 43              Übergangsvorschrift für den Bundesrat bis zur Bildung von Landesregierungen  
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Artikel 45              Inkrafttreten des Vertrags  



Artikel 40
Verträge und Vereinbarungen

(1) Die Verpflichtungen aus dem Vertrag vom 18. Mai 1990 über die Schaffung einer Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik gelten fort, soweit nicht in diesem Vertrag Abweichendes bestimmt wird oder 
die Vereinbarungen im Zuge der Herstellung der Einheit Deutschland gegenstandlos werden.
(2) Soweit Rechte und Pflichten aus sonstigen Verträgen und Vereinbarungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland oder den Bundesländern und der Deutschen Demokratischen Republik nicht
im Zuge der Herstellung der Einheit Deutschlands gegenstandslos geworden sind, werden sie von den 
innerstaatlichen zuständigen Rechtsträgern übernommen, angepaßt oder abgewickelt.



Artikel 41
Regelung von Vermögensfragen

(1) Die von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik abgegebene Gemeinsame Erklärung vom 15. Juni 1990 zur Regelung offener 
Vermögensfragen (Anlage III) ist Bestandteil dieses Vertrages.
(2) Nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Regelungen findet eine Rückübertragung von 
Eigentumsrechten an Grundstücken oder Gebäuden nicht statt, wenn das betroffene Grundstück oder 
Gebäude für dringende, näher festzulegende Investitionszwecke benötigt wird, insbesondere der 
Errichtung einer gewerblichen Betriebsstätte dient und die Verwirklichung dieser Investitionsentscheidung
volkswirtschaftlich förderungswürdig ist, vor allem Arbeitsplätze schafft oder sichert. Der Investor hat 
einen die wesentlichen Merkmale des Vorhabens aufzeigenden Plan vorzulegen und sich zur 
Durchführung des Vorhabens auf dieser Basis zu verpflichten. In dem Gesetz ist auch die Entschädigung 
des früheren Eigentümers zu regeln.
(3) Im übrigen wird die Bundesrepublik Deutschland keine Rechtsvorschriften erlassen, die der in Absatz 
1 genannten Gemeinsamen Erklärung widersprechen.



Artikel 42
Entsendung von Abgeordneten

(1) Vor dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik wählt die 
Volkskammer auf der Grundlage ihrer Zusammensetzung 144 Abgeordnete zur Entsendung in den 11. 
Deutschen Bundestag sowie eine ausreichende Anzahl von Ersatzpersonen. Entsprechende Vorschläge 
machen die in der Volkskammer vertretenen Fraktionen und Gruppen.
(2) Die Gewählten erwerben die Mitgliedschaft im 11. Deutschen Bundestag aufgrund der 
Annahmeerklärung gegenüber dem Präsidenten der Volkskammer, jedoch erst mit Wirksamwerden des 
Beitritts. Der Präsident der Volkskammer übermittelt das Ergebnis der Wahl unter Beifügung der 
Annahmeerklärung unverzüglich dem Präsidenten des Deutschen Bundestages.
(3) Für die Wählbarkeit und den Verlust der Mitgliedschaft im 11. Deutschen Bundestag gelten im übrigen 
die Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 
1975 (BGBl. I S. 2325), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. August 1990 (BGBl. II S. 813).
Scheidet ein Mitglied aus, so rückt die nächste Ersatzperson nach. Sie muß derselben Partei angehören 
wie das ausgeschiedene Mitglied zur Zeit seiner Wahl. Die Feststellung, wer als Ersatzperson nachrückt, 
trifft vor Wirksamwerden des Beitritts der Präsident der Volkskammer, dannach der Präsident des 
Deutschen Bundestages.



Artikel 43
Übergangsvorschrift für den Bundesrat bis zur Bildung von Landesregierungen

Von der Bildung der in Artikel 1 Abs. 1 genannten Länder bis zur Wahl des Ministerpräsidenten kann der 
Landesbevollmächtigte an den Sitzungen des Bundesrates mit beratender Stimme teilnehmen.



Artikel 44
Rechtswahrung

Rechte aus diesem Vertrag zugunsten der Deutschen Demokratischen Republik oder der in Artikel 1 
genannten Länder können nach Wirksamwerden des Beitritts von jedem dieser Länder geltend gemacht 
werden.



Artikel 45
Inkrafttreten des Vertrags

(1) Dieser Vertrag einschließlich des anliegenden Protokolls und der Anlagen I bis III tritt an dem Tag in 
Kraft, an dem die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik einander mitgeteilt haben, daß die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das 
Inkrafttreten erfüllt sind.
(2) Der Vertrag bleibt nach Wirksamwerden des Beitritts als Bundesrecht geltendes Recht.

GESCHEHEN zu Berlin am 31. August 1990 in zwei Unterschriften in deutscher Sprache.

Für die
Bundesrepublik Deutschland

Dr. Wolfgang Schäuble

Für die
Deutsche Demokratische Republik

Dr. Günther Krause
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Vertrag
über die Schaffung einer

Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion

Die Hohen Vertragsschließenden Seiten -
DANK DER TATSACHE, daß in der Deutschen Demokratischen Republik im Herbst 1989 eine friedliche 
und demokratische Revolution staatgefunden hat,
ENTSCHLOSSEN, in Freiheit die Einheit Deutschlands in einer europäischen Friedensordnung alsbald 
zu vollenden,
IN DEM GEMEINSAMEN WILLEN, die Soziale Marktwirtschaft als Grundlage für die weitere 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung mit sozialem Ausgleich und sozialer Absicherung und 
Verantwortung gegenüber der Umwelt auch in der Deutschen Demokratischen Republik einzuführen und 
hierdurch die Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Bevölkerung stetig zu verbessern,
AUSGEHEND VON DEM BEIDERSEITIGEN WUNSCH, durch die Schaffung einer Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion einen ersten bedeutsamen Schritt in Richtung auf die Herstellung der 
staatlichen Einheit nach Artikel 23 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland als Beitrag zur 
europäischen Einigung unter Berücksichtigung der Tatsache zu unternehmen, daß die äußeren Aspekte 
der Herstellung der Einheit Gegenstand der Gespräche mit den Regierungen der Französischen 
Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika sind,
IN DER KENNTNIS, daß mit der Herstellung der staatlichen Einheit die Entwicklung föderativer 
Strukturen in der Deutschen Demokratischen Republik einhergeht,
IN DEM BEWUSSTSEIN, daß die Regelungen dieses Vertrages die Anwendung des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaften nach Herstellung der staatlichen Einheit gewährleisten soll -
SIND ÜBEREINGEKOMMEN, einen Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion mit den nachfolgenden Bestimmungen zu schließen:



Kapitel I
Grundlagen

          Artikel 1                Gegenstand des Vertrags  
          Artikel 2                Grundsätze  
          Artikel 3                Rechtsgrundlagen  
          Artikel 4                Rechtsanpassung  
          Artikel 5                Amtshilfe  
          Artikel 6                Rechtsschutz  
          Artikel 7                Schiedsgericht  
          Artikel 8                Gemeinsamer Regierungsausschuß  
          Artikel 9                Vertragsänderungen  



Artikel 1
Gegenstand des Vertrags

(1) Die Vertragsparteien errichten eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion.
(2) Die Vertragsparteien bilden beginnend mit dem 1. Juli 1990 eine Währungsunion mit einem 
einheitlichen Währungsgebiet und der Deutschen Mark als gemeinsame Währung. Die Deutsche 
Bundesbank ist die Währungs- und Notenbank dieses Währungsgebiets. Die auf Mark der Deutschen 
Demokratischen Republik lautenden Verbindlichkeiten und Forderungen werden nach Maßgabe dieses 
Vertrags auf Deutsche Mark umgestellt.
(3) Grundlage der Wirtschaftsunion ist die Soziale Marktwirtschaft als gemeinsame Wirtschaftsordnung 
beider Vertragsparteien. Sie wird insbesondere bestimmt durch Privateigentum, Leistungswettbewerb, 
freie Preisbildung und grundsätzlich volle Freizügigkeit von Arbeit, Kapital, Gütern und Dienstleistungen; 
hierdurch wird die gesetzliche Zulassung besonderer Eigentumsformen für die Beteiligung der 
öffentlichen Hand oder anderer Rechtsträger am Wirtschaftsverkehr nicht ausgeschlossen, soweit private 
Rechtsträger dadurch nicht diskriminiert werden. Sie trägt den Erfordernissen des Umweltschutzes 
Rechnung.
(4) Die Sozialunion bildet mit der Währungs- und Wirtschaftsunion eine Einheit. Sie wird insbesondere 
bestimmt durch eine der Sozialen Marktwirtschaft entsprechenden Arbeitsrechtsordnung und ein auf den 
Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit und des sozialen Ausgleichs beruhendes umfassendes System der 
sozialen Sicherung.



Artikel 2
Grundsätze

(1) Die Vertragsparteien bekennen sich zur freiheitlichen, demokratischen, föderativen, rechtsstaatlichen 
und sozialen Grundordnung. Zur Gewährleistung der in diesem Vertrag oder in Ausführung dieses 
Vertrags begründeten Rechte garantieren sie insbesondere die Vertragsfreiheit, Gewerbe-, 
Niederlassungs- und Berufsfreiheit, die Freizügigkeit von Deutschen in dem gesamten Währungsgebiet, 
die Freiheit, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu 
bilden, sowie nach Maßgabe der Anlage IX das Eigentum privater Investoren an Grund und Boden sowie 
an Produktionsmitteln.
(2) Entgegenstehende Vorschriften der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik über die 
Grundlagen ihrer bisherigen sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung werden nicht mehr 
angewendet.



Artikel 3
Rechtsgrundlagen

Für die Errichtung der Währungsunion und die Währungsumstellung gelten die in der Anlage I 
aufgeführten vereinbarten Bestimmungen. Bis zur Errichtung der Währungsunion werden die in der 
Anlage II bezeichneten Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland auf den Gebieten des 
Währungs-, Kredit-, Geld- und Münzwesens sowie der Wirtschafts- und Sozialunion in der Deutschen 
Demokratischen Republik in Kraft gesetzt; danach gelten sie in der jeweiligen Fassung im gesamten 
Währungsgebiet nach Maßgabe der Anlage II, soweit sich aus diesem Vertrag nichts anderes ergibt. Die 
Deutsche Bundesbank, das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen und das Bundesaufsichtsamt für 
das Versicherungswesen üben die ihnen nach diesem Vertrag und nach diesen Rechtsvorschriften 
zustehenden Befugnisse im gesamten Geltungsbereich dieses Vertrags aus.



Artikel 4
Rechtsanpassung

(1) Für die mit der Errichtung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion erforderliche 
Rechtsanpassung in der Deutschen Demokratischen Republik gelten die in Artikel 2 Absatz 1 
niedergelegten Grundsätze und die im Gemeinsamen Protokoll vereinbarten Leitsätze; fortbestehendes 
Recht ist gemäß diesen Grund- und Leitsätzen auszulegen und anzuwenden. Die Deutsche 
Demokratische Republik hebt bis zur Errichtung der Währungsunion die in der Anlage III bezeichneten 
Vorschriften auf oder ändert sie und erläßt die in der Anlage IV bezeichneten neuen Rechtsvorschriften, 
soweit nicht im Vertrag oder in den Anlagen ein anderer Zeitpunkt festgelegt ist.
(2) Die in der Bundesrepublik Deutschland beabsichtigten Änderungen von Rechtsvorschriften sind in der
Anlage V aufgeführt. Die in der Deutschen Demokratischen Republik beabsichtigten Regelungen sind in 
der Anlage VI aufgeführt.
(3) Bei der Übermittlung personenbezogener Informationen gelten die in der Anlage VII enthaltenen 
Grundsätze.



Artikel 5
Amtshilfe

Die Behörden der Vertragsparteien leisten sich nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts bei der 
Durchführung dieses Vertrags Amtshilfe. Artikel 32 bleibt unberührt.



Artikel 6
Rechtsschutz

(1) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinem durch diesen Vertrag oder in Ausführung dieses 
Vertrags gewährleisteten Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg zu den Gerichten offen. Soweit 
eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.
(2) Die Deutsche Demokratische Republik gewährleistet gerichtlichen Rechtsschutz einschließlich eines 
effektiven einstweiligen Rechtsschutzes. Soweit für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten keine besonderen 
Gerichte bestehen, werden Spezialspruchkörper bei den ordentlichen Gerichten eingerichtet. Die 
Zuständigkeit für diese Streitigkeiten wird bei bestimmten Kreis- und Bezirksgerichten konzentriert.
(3) Bis zum Aufbau einer besonderen Arbeitsgerichtsbarkeit werden Rechtstreitigkeiten zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus dem Arbeitsverhältnis von neutralen Schiedsstellen entschieden, die
paritätisch mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie einem neutralen Vorsitzenden zu besetzen sind. 
Gegen ihre Entscheidung können die staatlichen Gerichte angerufen werden.
(4) Die Deutsche Demokratische Republik läßt eine freie Schiedsgerichtsbarkeit auf dem Gebiet des 
Privatrechts zu.



Artikel 7
Schiedsgericht

(1) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags einschließlich des Gemeinsamen 
Protokolls und der Anlagen werden durch die Regierungen der beiden Vertragsparteien im 
Verhandlungswege beigelegt.
(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nicht beigelegt werden, so kann jede Vertragspartei die 
Streitigkeit einem Schiedsgericht zur Entscheidung vorlegen. Die Vorlage ist unabhängig davon zulässig, 
ob in der Angelegenheit gemäß Artikel 6 ein staatliches Gericht zuständig ist.
(3) Das Schiedsgericht setzt sich aus einem Präsidenten und vier Mitgliedern zusammen. Innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Inkrafttreten dieses Vertrags ernennt die Regierung einer jeden 
Vertragspartei zwei ordentliche und zwei stellvertretende Mitglieder. Innerhalb der gleichen Frist werden 
der Präsident und der Stellvertreter des Präsidenten im Einvernehmen zwischen den Regierungen der 
beiden Vertragsparteien ernannt. Werden die in Satz 2 und 3 genannten Fristen nicht eingehalten, so 
werden die erforderlichen Ernennungen vom Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften vorgenommen.
(4) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.
(5) Der Präsident und die Mitglieder des Schiedsgerichts üben ihr Amt unabhängig und frei von 
Weisungen aus. Vor Beginn ihrer Tätigkeit übernehmen der Präsident und die Mitglieder des 
Schiedsgerichts die Verpflichtung, ihre Aufgabe unabhängig und gewissenhaft zu erfüllen und das 
Beratungsgeheimnis zu wahren.
(6) Die Bestimmungen über die Einberufung und das Verfahren des Schiedsgerichts sind in der Anlage 
VIII geregelt.



Artikel 8
Gemeinsamer Regierungsausschuß

Die Vertragsparteien bilden einen Gemeinsamen Regierungsausschuß. Sie werden in diesem Ausschuß 
Fragen der Durchführung des Vertrages erörtern und - soweit erforderlich - das notwendige 
Einvernehmen herstellen. Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört auch die Beilegung von 
Streitigkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1.



Artikel 9
Vertragsänderungen

Erscheinen Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags erforderlich, um eines seiner Ziele zu 
verwirklichen, so werden sie zwischen den Regierungen der Vertragsparteien vereinbart.



Kapitel II
Bestimmungen über die Währungsunion

          Artikel 10              Voraussetzungen und Grundsätze  



Artikel 10
Voraussetzungen und Grundsätze

(1) Durch die Errichtung einer Währungsunion zwischen den Vertragsparteien ist die Deutsche Mark 
Zahlungsmittel, Rechnungseinheit und Wertaufbewahrungsmittel im gesamten Währungsgebiet. Zu 
diesem Zweck wird die geldpolitische Verantwortung der Deutschen Bundesbank als alleiniger 
Emissionsbank dieser Währung auf das gesamte Währungsgebiet ausgeweitet. Das Recht zur Ausgabe 
von Münzen obliegt ausschließlich der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Die Nutzung der Vorteile der Währungsunion setzt einen stabilen Geldwert für die Wirtschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik voraus, ebenso muß die Währungsstabilität in der Bundesrepublik 
Deutschland gewährleistet bleiben. Die Vertragsparteien wählen deshalb Umstellungsmodalitäten, die 
keine Inflationsimpulse im Gesamtbereich der Währungsunion entstehen lassen und gleichzeitig die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Deutschen Demokratischen Republik stärken.
(3) Die Deutsche Bundesbank regelt durch den Einsatz ihrer Instrumente in eigener Verantwortung, 
gemäß § 12 Bundesbankgesetz unabhängig von Weisungen der Regierungen der Vertragsparteien, den 
Geldumlauf und die Kreditversorgung im gesamten Währungsgebiet mit dem Ziel, die Währung zu 
sichern.
(4) Vorraussetzung für die monetäre Steuerung ist, daß die Deutsche Demokratische Republik ein 
marktwirtschaftliches Kreditsystem aufbaut. Dazu gehört ein nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen 
operierendes Geschäftsbanksystem im Wettbewerb privater, genossenschaftlicher und öffentlich-
rechtlicher Banken, ein freier Geld- und Kapitalmarkt und eine nicht reglementierte Zinsbildung an den 
Finanzmärkten.
(5) Um die in den Absätzen 1 bis 4 bezeichneten Ziele zu erreichen, vereinbaren die Vertragsparteien 
nach näherer Maßgabe der in der Anlage I niedergelegten Bestimmungen folgende Grundsätze für die 
Währungsunion:
- Mit Wirkung vom 1. Juli 1990 wird die Deutsche Mark als Währung in der Deutschen Demokratischen 

Republik eingeführt. Die von der Deutschen Bundesbank ausgegebenen, auf Deutsche Mark lautende 
Banknoten und die von der Bundesrepublik Deutschland ausgegebenen, auf Deutsche Mark oder 
Pfennig lautenden Bundesmünzen sind vom 1. Juli 1990 an alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel.

- Löhne, Gehälter, Stipendien, Renten, Mieten und Pachten sowie weitere wiederkehrende Zahlungen 
werden im Verhältnis 1 zu 1 umgestellt.

- Alle anderen auf Mark der Deutschen Demokratischen Republik lautenden Forderungen und 
Verbindlichkeiten werden grundsätzlich im Verhältnis 2 zu 1 auf Deutsche Mark umgestellt.

- Die Umstellung von auf Mark der Deutschen Demokratischen Republik lautenden Banknoten und 
Münzen ist nur für Personen oder Stellen mit Wohnsitz oder Sitz in der Deutschen Demokratischen 
Republik über Konten bei Geldinstituten in der Deutschen Demokratischen Republik möglich, auf die 
die umzustellenden Bargeldbeträge eingezahlt werden können.

- Guthaben bei Geldinstituten von natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen
Republik werden auf Antrag bis zu bestimmten Betragsgrenzen im Verhältnis 1 zu 1 umgestellt, wobei 
eine Differenzierung nach dem Lebensalter des Berechtigten stattfindet.

- Sonderregelungen gelten für Guthaben von Personen, deren Wohnsitz oder Sitz sich außerhalb der 
Deutschen Demokratischen Republik befindet.

- Mißbräuchen wird entgegengewirkt.
(6) Nach einer Bestandsaufnahme des volkseigenen Vermögens und seiner Ertragsfähigkeit sowie nach 
seiner vorrangigen Nutzung für die Strukturanpassung der Wirtschaft und für die Sanierung des 
Staatshaushalts wird die Deutsche Demokratische Republik nach Möglichkeit vorsehen, daß den Sparern
zu einem späteren Zeitpunkt für den bei der Umstellung 2 zu 1 reduzierten Betrag ein verbrieftes 
Anteilsrecht am volkseigenen Vermögen eingeräumt werden kann.
(7) Die Deutsche Bundesbank übt die ihr nach diesem Vertrag und nach dem Gesetz über die Deutsche 
Bundesbank zustehenden Befugnisse im gesamten Währungsgebiet aus. Sie errichtet zu diesem Zweck 
eine Vorläufige Verwaltungstelle in Berlin mit bis zu fünfzehn Filialen in der Deutschen Demokratischen 
Republik, wozu die Betriebsstellen der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik genutzt 
werden.



Kapitel III
Bestimmungen über die Wirtschaftsunion
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          Artikel 14              Strukturanpassung der Unternehmen  
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Artikel 11
Wirtschaftspolitische Grundlagen

(1) Die Deutsche Demokratische Republik stellt sicher, daß ihre wirtschafts- und finanzpolitischen 
Maßnahmen mit der Sozialen Marktwirtschaft in Einklang stehen. Die Maßnahmen werden so getroffen, 
daß sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu 
einem hohen Beschäftigungsstand und zu außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und 
angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen.
(2) Die Deutsche Demokratische Republik schafft die Rahmenbedingungen für die Entfaltung der 
Marktkräfte und der Privatinitiative, um den Strukturwandel, die Schaffung moderner Arbeitsplätze, eine 
breite Basis aus kleinen und mittleren Unternehmen sowie freien Berufen und den Schutz der Umwelt zu 
fördern. Die Unternehmensverfassung wird so gestaltet, daß sie auf den in Artikel 1 beschriebenen 
Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft mit der freien Entscheidung der Unternehmen über Produkte, 
Mengen, Produktionsverfahren, Investitionen, Arbeitsverhältnisse, Preise und Gewinnverwendung beruht.
(3) Die Deutsche Demokratische Republik richtet ihre Politik unter Beachtung ihrer gewachsenen 
außenwirtschaftlichen Beziehungen mit den Ländern des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
schrittweise auf das Recht und die wirtschaftspolitischen Ziele der Europäischen Gemeinschaften aus.
(4) Die Regierung der Deutsche Demokratische Republik wird bei Entscheidungen, welche die 
wirtschaftspolitischen Grundsätze der Absätze 1 und 2 berühren, das Einvernehmen mit der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Gemeinsamen Regierungsausschusses nach Artikel 8 
herstellen.



Artikel 12
Innerdeutscher Handel

(1) Das zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Berliner Abkommen vom 20. September 1951 wird im 
Hinblick auf die Währungs- und Wirtschaftsunion angepaßt. Der dort geregelte Verrechnungsverkehr wird
beendet und der Abschlußsaldo des Swing wird ausgeglichen. Bestehende Verpflichtungen werden in 
Deutscher Mark abgewickelt.
(2) Die Vertragsparteien stellen sicher, daß Waren, die nicht Ursprungswaren der Bundesrepublik 
Deutschland oder der Deutschen Demokratischen Republik sind, über die innerdeutsche Grenze in einem
zollamtlichen überwachten Verfahren befördert werden.
(3) Die Vertragsparteien sind bestrebt, so bald wie möglich die Voraussetzungen für einen vollständigen 
Wegfall der Kontrollen an der innerdeutschen Grenze zu schaffen.



Artikel 13
Außenwirtschaft

(1) Bei der Gestaltung des freien Außenwirtschaftsverkehrs trägt die Deutsche Demokratische Republik 
den Grundsätzen eines freien Welthandels, wie sie insbesondere im Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen (GATT) zum Ausdruck kommen, Rechnung. Die Bundesrepublik Deutschland wird zur
weiteren Integration der Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik in die Weltwirtschaft ihre 
Erfahrungen umfassend zur Verfügung stellen.
(2) Die gewachsenen außenwirtschaftlichen Beziehungen der Deutschen Demokratischen Republik, 
insbesondere bestehende vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Ländern des Rates für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe, genießen Vertrauensschutz. Sie werden unter Berücksichtigung der 
Gegebenheiten der Währungs- und Wirtschaftsunion und der Interessen aller Beteiligten fortentwickelt 
sowie unter Beachtung marktwirtschaftlicher Grundsätze ausgebaut. Soweit erforderlich, werden 
bestehende vertragliche Verpflichtungen von der Deutschen Demokratischen Republik im Einvernehmen 
mit ihren Vertragspartnern an diese Gegebenheiten angepaßt.
(3) Zur Vertretung der außenwirtschaftlichen Interessen arbeiten die Vertragsparteien unter Beachtung 
der Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaften eng zusammen.



Artikel 14
Strukturanpassung der Unternehmen

Um die notwendige Strukturanpassung der Unternehmen in der Deutschen Demokratischen Republik zu 
fördern, wird die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik im Rahmen der 
haushaltspolitischen Möglichkeiten während einer Übergangszeit Maßnahmen ergreifen, die eine rasche 
strukturelle Anpassung der Unternehmen an die neuen Marktbedingungen erleichtern. Über die konkrete 
Ausgestaltung der Maßnahmen verständigen sich die Regierungen der Vertragsparteien. Ziel ist es, auf 
der Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und durch
die Entfaltung privater Initiative eine breit gefächerte, moderne Wirtschaftsstruktur auch mit möglichst 
vielen kleinen und mittleren Betrieben in der Deutschen Demokratischen Republik zu erreichen, um so 
die Grundlage für mehr Wachstum und zukunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen.



Artikel 15
Agrar- und Ernährungswirtschaft

(1) Wegen der zentralen Bedeutung der Regelungen der Europäischen Gemeinschaften für die Agrar- 
und Ernährungswirtschaft führt die Deutsche Demokratische Republik ein Preisstützungs- und 
Außenschutzsystem entsprechend dem EG-Marktordnungssystem ein, so daß sich die 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise in der Deutschen Demokratischen Republik denen in der 
Bundesrepublik Deutschland angleichen. Die Deutsche Demokratische Republik wird keine 
Abschöpfungen und Erstattungen gegenüber den Europäischen Gemeinschaften einführen, soweit diese 
entsprechend verfahren.
(2) Für Warenbereiche, für die die Einführung eines vollständigen Preisstützungssystems noch nicht 
sofort mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages möglich ist, können Übergangslösungen angewandt werden.
Bis zur rechtlichen Integration der Agrar- und Ernäherungswirtschaft der Deutsche Demokratische 
Republik in den EG-Agrarmarkt sind bei sensiblen Agrarerzeugnissen im Handel zwischen den 
Vertragsparteien spezifische mengenmäßige Regelungsmechanismen möglich.
(3) Unbeschadet der Maßnahmen nach Artikel 14 wird die Deutsche Demokratische Republik im Rahmen
der haushaltspolitischen Möglichkeiten während einer Übergangszeit den in der Agrar- und 
Ernäherungswirtschaft erforderlichen strukturellen Anpassungsprozeß zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, zur umwelt- und qulitätsorientierten Produktion sowie zur Vermeidung
von Überschüssen durch geeignete Maßnahmen fördern.
(4) Über die konkrete Ausgestaltung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Maßnahmen verständigen 
sich die Regierungen der Vertragsparteien.



Artikel 16
Umweltschutz

(1) Der Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie 
von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen ist besonderes Anliegen 
beider Vertragsparteien. Sie lassen sich dabei von dem Vorsorge-, Verursacher- und Kooperationsprinzip 
leiten. Sie streben die schnelle Verwirklichung einer deutschen Umweltunion an.
(2) Die Deutsche Demokratische Republik trifft Regelungen, die mit Inkrafttreten dieses Vertrags 
sicherstellen, daß auf ihrem Gebiet für neue Anlagen und Einrichtungen die in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen Voraussetzung für die Erteilung 
umweltrechtlicher Genehmigungsverfahren sind. Für bestehende Anlagen und Einrichtungen trifft die 
Deutsche Demokratische Republik , die möglichst schnell zu entsprechenden Anforderungen führen.
(3) Die Deutsche Demokratische Republik wird parallel zur Entwicklung des föderativen Staatsaufbaus 
auf Länderebene und mit dem Entstehen einer Verwaltungsgerichtsbarkeit das Umweltrecht der 
Bundesrepublik Deutschland übernehmen.
(4) Bei der weiteren Gestaltung eines gemeinsamen Umweltrechtes werden die Umweltanforderungen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutsche Demokratische Republik so schnell wie möglich auf 
hohem Niveau angeglichen und weiterentwickelt.
(5) Die Deutsche Demokratische Republik harmonisiert die Bestimmungen zur staatlichen Förderung von 
Umweltschutzmaßnahmen mit denen der Bundesrepublik Deutschland
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Artikel 17
Grundsätze der Arbeitsrechtordnung

In der Deutschen Demokratischen Republik gelten Koalitionsfreiheit, Tarifautonomie, Arbeitskampfrecht, 
Betriebsverfassung, Unternehmensmitbestimmung und Kündigungsschutz entsprechend dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland; näheres ergibt sich aus dem Gemeinsamen Protokoll über die Leitsätze 
und den Anlagen II und III.



Artikel 18
Grundsätze der Sozialversicherung

(1) Die Deutsche Demokratische Republik führt ein gegliedertes System der Sozialversicherung ein, für 
das folgende Grundsätze gelten:
1. Die Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung werden jeweils durch 

Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts unter der Rechtsaufsicht des Staates 
durchgeführt.

2. Die Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung einschließlich der Arbeitsförderung 
werden vor allem durch Beiträge finanziert. Die Beiträge zur Renten-, Kranken- und 
Arbeitslosenversicherung werden grundsätzlich je zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
entsprechend den Beitragssätzen in der Bundesrepublik Deutschland und zur Unfallversicherung von 
den Arbeitgebern getragen.

3. Lohnersatzleistungen orientieren sich an der Höhe der versicherten Entgelte.
(2) Zunächst werden die Aufgaben der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung von einem 
gemeinsamen Träger durchgeführt; die Einnahmen und Ausgaben werden getrennt nach den 
Versicherungsarten erfaßt und abgerechnet. Möglichst bis zum 1. Januar 1991 werden für die Renten-, 
Kranken- und Unfallversicherung eigenständige Träger gebildet. Ziel dabei ist eine Organisationsstruktur 
der Sozialversicherung, die der in der Bundesrepublik Deutschland entspricht.
(3) In der Deutschen Demokratischen Republik kann für eine Übergangszeit die bestehende umfassende 
Sozialversicherungspflicht beibehalten werden. Für Selbständige und freiberuflich Tätige soll bei 
Nachweis einer ausreichenden anderweitigen Sicherung eine Befreiung von der 
Sozialversicherungspflicht vorgesehen werden. In diesem Zusammenhang wird die Errichtung von 
berufsständischen Versorgungswerken außerhalb der Rentenversicherung ermöglicht.
(4) Lohnempfänger, deren Lohneinkünfte im letzten Lohnabrechnungszeitraum vor dem 1. Juli 1990 
einem besonderen Steuersatz gemäß § 10 der Verordnung vom 22. Dezember 1952 über die 
Besteuerung des Arbeitseinkommens (GBl. Nr. 182 S. 1413) unterlagen, erhalten bis zum 31. Dezember 
1990 zu ihrem Rentenversicherungsbetrag einen Zuschuß bei einem Monatslohn
- bis 600 Deutsche Mark in Höhe von 30 Deutsche Mark,
- über 600 bis 700 Deutsche Mark in Höhe von 20 Deutsche Mark,
- über 700 bis 800 Deutsche Mark in Höhe von 10 Deutsche Mark.
Lohneinkünfte aus mehreren Arbeitsverhältnissen werden zusammengerechnet. Der Zuschuß wird dem 
Lohnempfänger vom Arbeitgeber ausgezahlt. Der Arbeitgeber erhält diese Aufwendung auf Antrag aus 
dem Staatshaushalt erstattet.
(5) Die Versicherungspflicht- und die Beitragsbemessungsgrenzen werden nach den Grundsätzen des 
Sozialversicherungsrechts der Bundesrepublik Deutschland festgelegt.



Artikel 19
Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung

Die Deutsch Demokratische Republik führt ein System der Arbeitslosenversicherung einschließlich 
Arbeitsförderung ein, das den Regelungen des Arbeitsförderungsgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland entspricht. Dabei haben Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, wie berufliche Bildung 
und Umschulung, besondere Bedeutung.Belange der Frauen und Behinderten werden berücksichtigt. In 
der Übergangsphase wird Besonderheiten in der Deutschen Demokratischen Republik Rechnung 
getragen. Die Regierungen beider Vertragsparteien werden beim Aufbau der Arbeitslosenversicherung 
einschließlich Arbeitsförderung eng zusammenarbeiten.



Artikel 20
Rentenversicherung

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforderlichen Maßnahmen ein, um ihr Rentenrecht 
an das auf dem Grundgesetz der Lohn- und Beitragsbezogenheit beruhende Rentenversicherungsrecht 
der Bundesrepublik Deutschland anzugleichen. Dabei wird in einer Übergangszeit von fünf Jahren für die 
rentennahen Jahrgänge dem Grundsatz des Vertrauensschutzes Rechnung getragen.
(2) Die Rentenversicherung verwendet die ihr zur Verfügung stehenden Mittel ausschließlich zur Erfüllung
der ihr obliegenden Aufgaben bei Rehabilitation, Invalidität, Alter und Tod. Die bestehenden Zusatz- und 
Sonderversorgungsysteme werden grundsätzlich zum 1. Juli 1990 geschlossen. Bisher erworbene 
Ansprüche und Anwartschaften werden in die Rentenversicherung überführt, wobei Leistungen aufgrund 
von Sonderregelungen mit dem Ziel überprüft werden, ungerechtfertige Leistungen abzuschaffen und 
überhöhte Leistungen abzubauen. Die der Rentenversicherung durch die Überführung entstehenden 
Mehraufwendungen werden ihr aus dem Staatshaushalt erstattet.
(3) Die Bestandsrenten der Rentenversicherung werden bei Umstellung auf Deutsche Mark auf ein 
Nettorentenniveau festgesetzt, das bei einem Rentner mit 45 Versicherungsjahren/ Arbeitsjahren, dessen 
Verdienst jeweils dem volkswirtschaftlichen Durchschnittsverdienst entsprochen hat, 70 vom Hundert des 
durchschnittlichen Nettoarbeitsverdienstes in der Deutschen Demokratischen Republik beträgt. Bei einer 
größeren oder geringeren Zahl von Versicherungsjahren/ Arbeitsjahren ist der Prozentsatz entsprechend 
höher oder niedriger. Basis für die Berechnung des Anhebungssatzes der individuell bezogenen Renten 
ist die nach Zugangsjahren gestaffelte Rente eines Durchschnittverdieners in der Deutschen 
Demokratischen Republik, der von seinem Einkommen neben den Pflichtbeträgen zur Sozialversicherung
volle Beiträge zur freiwilligen Zusatzversicherung der Deutschen Demokratischen Republik gezahlt hat. 
Soweit hiernach eine Anhebung nicht erfolgt, wird eine Rente in Deutscher Mark gezahlt, die der Höhe 
der früheren Rente in Mark der Deutschen Demokratischen Republik entspricht. Die 
Hinterbliebenenrenten werden von der Rente abgeleitet, die der Verstorbene nach der Umstellung 
erhalten hätte.
(4) Die Renten der Rentenversicherung werden entsprechend der Entwicklung der Nettolöhne und -
gehälter in der Deutschen Demokratischen Republik angepaßt.
(5) Die freiwillige Zusatzrentenversicherung in der Deutschen Demokratischen Republik wird 
geschlossen.
(6) Die Deutsche Demokratische Republik beteiligt sich an den Ausgaben ihrer Rentenversicherung mit 
einem Staatszuschuß.
(7) Personen, die nach dem 18. Mai 1990 ihren gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Gebiet der einen 
Vertragspartei in das Gebiet der anderen Vertragspartei verlegt haben, erhalten von dem bisher 
zuständigen Rentenversicherungsträger ihre nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften berechnete 
Rente für die dort zurückgelegten Zeiten.



Artikel 21
Krankenversicherung

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforderlichen Maßnahmen ein, um ihr 
Krankenversicherungsrecht an das der Bundesrepublik Deutschland anzugleichen.
(2) Leistungen, die bisher nach den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik aus der 
Krankenversicherung finanziert worden sind, die aber nach den Rechtsvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland nicht Leistungen der Krankenversicherung sind, werden vorerst aus dem Staatshaushalt der
Deutschen Demokratischen Republik finanziert.
(3) Die Deutschen Demokratischen Republik führt eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ein, die den 
gesetzlichen Regelungen der Entgeltfortzahlung der Bundesrepublik Deutschland entspricht.
(4) Die Rentner sind in der Krankenversicherung versichert. Maßgebend ist der jeweilige Beitragssatz in 
der Krankenversicherung. Die Krankenversicherungsbeiträge der Rentner werden von der 
Rentenversicherung an die Krankenversicherung pauschal abgeführt. Die Höhe des pauschal 
abzuführenden Betrages bestimmt sich nach dem Gesamtbetrag der Renten vor Abzug des auf die 
Rentner entfallenden Anteils am Krankenversicherungsbeitrag. Das bei der Umstellung der Renten 
vorgesehene Nettorentenniveau bleibt davon unberührt.
(5) Die Investitionen bei stationären und ambulanten Einrichtungen des Gesundheitswesens der 
Deutschen Demokratischen Republik werden aus Mitteln des Staatshaushalts und nicht aus 
Beitragsmitteln finanziert.



Artikel 22
Gesundheitswesen

(1) Die medizinische Betreuung und der Schutz der Gesundheit der Menschen sind besonderes Anliegen 
der Vertragsparteien.
(2) Neben der vorläufigen Fortführung der derzeitigen Versorgungsstrukturen, die zur Aufrechterhaltung 
der medizinischen Versorgung der Bevölkerung notwendig ist, wird die Deutschen Demokratischen 
Republik schrittweise eine Veränderung in Richtung des Versorgungsangebots der Bundesrepublik 
Deutschland mit privaten Leistungserbringern vornehmen, insbesondere durch Zulassung 
niedergelassener Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sowie selbständig tätiger Erbringer von Heil- und 
Hilfsmitteln und durch Zulassung privater und frei-gemeimnütziger Krankenhausträger.
(3) Zum Aufbau der erforderlichen vertraglichen, insbesondere vergütungsrechtlichen Beziehungen 
zwischen Trägern der Krankenversicherung und den Leistungserbringern wird die Deutschen 
Demokratischen Republik die erforderlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen.



Artikel 23
Renten der Unfallversicherung

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforderlichen Maßnahmen ein, um ihr 
Unfallsversicherungsrecht an das der Bundesrepublik Deutschland anzugleichen.
(2) Die Bestandsrenten der Unfallversicherung werden bei der Umstellung auf Deutsche Mark auf der 
Grundlage des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelt in der Deutsche Demokratische Republik neu 
festgesetzt und gezahlt.
(3) Nach der Umstellung auf Deutsche Mark neu festzusetzende Unfallrenten werden auf der Grundlage 
des durchschnittlichen monatlichen Bruttoarbeitsengelts der letzten zwölf Monate vor dem Unfall 
festgesetzt
(4) Artikel 20 Absatz 4 und 7 gilt entsprechend.



Artikel 24
Sozialhilfe

Die Deutsche Demokratische Republik führt ein System der Sozialhilfe ein, das dem Sozialhilegesetz der 
Bundesrepublik Deutschland entspricht.



Artikel 25
Anschubfinanzierung

Soweit in einer Übergangszeit in der Arbeitslosenversicherung der Deutsche Demokratische Republik die 
Beiträge und in der Rentenversicherung der Deutsche Demokratische Republik die Beiträge und der 
Staatszuschuß die Ausgaben für die Leistungen nicht voll abdecken, leistet die Bundesrepublik 
Deutschland an die Deutsche Demokratische Republik eine vorübergehende Anschubfinanzierung im 
Rahmen der nach Artikel 28 zugesagten Haushaltshilfe.
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Artikel 26
Grunsätze für die Finanzpolitik der Deutschen Demokratischen Republik

(1) Die öffentlichen Haushalte in der Deutschen Demokratischen Republik werden von der jeweiligen 
Gebietskörperschaft grundsätzlich in eigener Verantwortung unter Beachtung der Erfordernisse des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts aufgestellt. Ziel ist eine in die marktwirtschaftliche Ordnung 
eingepaßte Haushaltswirtschaft. Die Haushalte werden in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Alle 
Einnahmen und Ausgaben werden in den jeweiligen Haushaltsplan eingestellt.
(2) Die Haushalte werden den Haushaltsstrukturen der Bundesrepublik Deutschland angepaßt. Hierzu 
werden, beginnend ab der Errichtung der Währungsunion mit dem Teilhaushalt 1990, aus dem 
Staatshaushalt insbesondere die folgenden Bereiche ausgegliedert:
- der Sozialbereich, soweit er in der Bundesrepublik Deutschland ganz oder überwiegend beitrags- oder

umlagenfinanziert ist,
- die Wirtschaftsunternehmen durch Umwandlung in rechtlich und wirtschaftlich selbständige 

Unternehmen,
- die Verkehrsbetriebe unter rechtlicher Verselbständigung,
- die Führung der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Post als Sondervermögen.
Die öffentlichen Wohnungsbaukredite werden substanzgerecht den Einzelobjekten zugeordnet.
(3) Die Gebietskörperschaften in der Deutschen Demokratischen Republik unternehmen bei Aufstellung 
und Vollzug der Haushalte alle Anstrengungen zur Defizitbegrenzung. Dazu gehören bei den Ausgaben:
- der Aufbau von Haushaltssubventionen, insbesondere kurzfristige für Industriewaren, 

landwirtschaftliche Produkte und Nahrungsmittel, wobei für letztere autonome Preisstützungen 
entsprechend den Regelungen der Europäischen Gemeinschaften zulässig sind, und schrittweise 
unter Berücksichtigung der allgemeinen Einkommensentwicklung in den Bereichen des Verkehrs, der 
Energie für private Haushalte und des Wohnungswesens,

- die nachhaltige Absenkung der Personalausgaben im öffentlichen Dienst,
- die Überprüfung aller Ausgaben einschließlich der ihnen zugrundeliegenden Rechtsvorschriften auf 

Notwendigkeit und Finanzierbarkeit,
- die Strukturverbesserung des Bildungswesens sowie vorbereitende Aufteilung nach föderativer 

Struktur (einschließlich Forschungsbereich).
Bei den Einnahmen erfordert die Defizitbegrenzung neben Maßnahmen des 2. Abschnitts dieses Kapitels 
die Anpassung beziehungsweise Einführung von Beiträgen und Gebühren für öffentliche Leistungen 
entsprechend den Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland.
(4) Es wird eine Bestandsaufnahme des volkseigenen Vermögens vorgenommen. Das volkseigene 
Vermögen ist vorrangig für die Strukturanpassung der Wirtschaft und für die Sanierung des 
Staatshaushalts in der Deutschen Demokratischen Republik zu nutzen.



Artikel 27
Kreditaufnahme und Schulden

(1) Die Kreditermächtigung in den Haushalten der Gebietskörperschaften der Deutschen Demokratischen
Republik werden für 1990 auf 10 Milliarden Deutsche Mark und für 1991 auf 14 Milliarden Deutsche Mark 
begrenzt und im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland 
auf die Ebenen verteilt. Für das Treuhandvermögen wird zur Vorfinanzierung zu erwartender Erlöse aus 
seiner Verwertung ein Kreditermächtigungsrahmen für 1990 von 7 Milliarden Deutsche Mark und für 1991
von 10 Milliarden Deutsche Mark festgelegt. Der Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik 
Deutschland kann bei grundlegend veränderten Bedingungen eine Überschreitung der Kreditobergrenzen
zulassen.
(2) Die Aufnahme von Krediten und das Einräumen von Ausgleichsforderungen erfolgen im 
Einvernehmen zwischen den Minister der Finanzen der Deutschen Demokratischen Republik und dem 
Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland. Gleiches gilt für die Übernahme von 
Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen sowie für die Summe der in den Haushalten 
auszubringenden Verpflichtungsermächtigungen.
(3) Nach dem Beitritt wird die aufgelaufende Verschuldung des Republikhaushalts in dem Umfang an das 
Treuhandvermögen übertragen, soweit sie durch die zu erwartenden künftigen Erlöse aus der Verwertung
des Treuhandsvermögens getilgt werden kann. Die danach verbleibende Verschuldung wird je zur Hälfte 
auf den Bund und die Länder, die sich auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik neu 
gebildet haben, aufgeteilt. Von den Ländern und Gemeinden aufgenommene Kredite verbleiben bei 
diesen.



Artikel 28
Finanzzuweisungen der Bundesrepublik Deutschland

(1) Die Bundesrepublik Deutschland gewährt der Deutschen Demokratischen Republik zweckgebundene 
Finanzzuweisungen zum Haushaltsausgleich für das 2. Halbjahr 1990 von 22 Milliarden Deutsche Mark 
und für 1991 von 35 Milliarden Deutsche Mark. Außerdem werden gemäß Artikel 25 zu Lasten des 
Bundeshaushalts als Anschubfinanzierung für die Rentenversicherung 750 Millionen Deutsche Mark für 
das 2. Halbjahr 1990 sowie für die Arbeitslosenversicherung 2 Milliarden Deutsche Mark für das 2. 
Halbjahr 1990 und 3 Milliarden Deutsche Mark für 1991 gezahlt. Die Zahlungen erfolgen bedarfsgerecht.
(2) Die Vertragsparteien stimmen darin überein, daß die gemäß Artikel 18 des Abkommens vom 17. 
Dezember 1971 über den Transitverkehr von zivilen Personen und Gütern zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West) zu zahlende Transitpauschale mit Inkrafttreten dieses Vertrags entfällt. Die
Deutschen Demokratischen Republik hebt die Vorschriften über die in diesem Abkommen sowie in dem 
Abkommen vom 31. Dezember 1979 über die Befreiung von Straßenfahrzeugen von Steuern und 
Gebühren geregelten Gebühren mit Wirkung für die beiden Vertragsparteien auf. In Abänderung der 
Vereinbarung vom 5. Dezember 1989 vereinbaren die Vertragsparteien, daß ab dem 1. Juli 1990 keine 
Einzahlungen in den Reise-Devisenfonds mehr geleistet werden. Über die Verwendung eines bei 
Einführung der Währungsunion noch vorhandenen Betrags der Gegenwertmittel aus dem Reise-
Devisenfonds wird zwischen den Finanzministern der Vertragsparteien eine ergänzende Vereinbarung 
getroffen.



Artikel 29
Übergangsregelung im öffentlichen Dienst

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik gewährleistet unter Beachtung von Artikel 2 
Absatz 1 Satz 1, daß in Tarifverträgen oder sonstigen Regelungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung
unter Beschränkung neuer dienstrechtlicher Vorschriften auf Übergangsregelungen die allgemeinen 
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse in der Deutschen Demokratischen Republik und die 
Erfordernisse der Konsolidierung des Haushalts beachtet werden. Das Bundespersonalvertretungsgesetz
findet sinngemäß Anwendung.



Artikel 30
Zölle und besondere Verbrauchssteuern

(1) Die Deutsche Demokratische Republik übernimmt schrittweise im Einklang mit dem Grundsatz in 
Artikel 11 Absatz 3 das Zollrecht der Europäischen Gemeinschaften einschließlich des Gemeinsamen 
Zolltarifs sowie die besonderen Verbrauchsteuern nach Maßgabe der Anlage IV.
(2) Die Vertragsparteien sind sich einig, daß ihr Zollgebiet den Geltungsbereich dieses Vertrags umfaßt.
(3) Der Grenzausgleich zwischen den Erhebungsgebieten für Verbrauchsteuern beider Vertragsparteien, 
ausgenommen für Tabak, entfällt. Die Steuerhoheit bleibt unberührt. Der Ausgleich der 
Aufkommensverlagerung wird durch besondere Vereinbarungen geregelt.
(4) Zwischen den Erhebungsgebieten wird der Versand unversteuerter verbrauchsteuerpflichtiger Waren 
nach Maßgabe der Bestimmungen zugelassen, die den Verkehr mit unversteuerten Waren innerhalb 
eines Erhebungsgebiets regeln.
(5) Die Steuerentlastung für auszuführende Waren wird erst beim Nachweis der Ausfuhr in andere 
Gebiete als die der beiden Erhebungsgebiete gewährt.



Artikel 31
Besitz- und Verkehrsteuern

(1) Die Deutsche Demokratische Republik regelt die Besitz- und Verkehrsteuern nach Maßgabe der 
Anlage IV.
(2) Für Zwecke der Umsatzsteuer besteht zwischen den Vertragsparteien keine Steuergrenze; ein 
umsatzsteuerlicher Grenzausgleich erfolgt nicht. Die Steuerhoheit bleibt unberührt. Das Recht zum 
Vorsteuerabzug erstreckt sich auch auf die Steuer für Umsätze, die bei der anderen Vertragspartei der 
Umsatzsteuer unterliegen. Der Ausgleich der sich hieraus ergebenden Aufkommensminderung wird durch
besondere Vereinbarung geregelt.
(3) Bei unbeschränkter Vermögensteuerpflicht im Gebiet einer Vertragspartei steht dieser Vertragspartei 
das ausschließliche Besteuerungsrecht zu; bei unbeschränkter Steuerpflicht im Gebiet beider 
Vertragsparteien gilt dies für die Vertragspartei, zu der der Steuerpflichtige die engeren persönlichen und 
wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen) oder in deren Gebiet er als 
nichtnatürliche Person die tatsächliche Geschäftsleitung hat. Auf das Gebiet der anderen 
Vertragsparteien entfallendes Vermögen ist nach den dort für Inlandsvermögen geltenden Vorschriften zu 
bewerten.
(4) Bei unbeschränkter Erbschaftsteuer- oder Schenkungsteuerpflicht im Gebiet einer Vertragspartei steht
dieser Vertragspartei für Erwerbe, für die die Steuer nach dem 31. Dezember 1990 entsteht, das 
ausschließliche Besteuerungsrecht zu; bei unbeschränkter Steuerpflicht im Gebiet beider 
Vertragsparteien gilt dies für die Vertragspartei, zu der der Erblasser oder Schenker im Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuerschuld die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hatte 
(Mittelpunkt der Lebensinteressen) oder in deren Gebiet er als nichtnatürliche Person die tatsächliche 
Geschäftsleitung hatte. Für die Bewertung gilt Absatz 3 Satz 2 entsprechend.
(5) Für Erwerbe von Todes wegen, für die die Steuer nach dem 30. Juni 1990 und vor dem 1. Januar 
1991 entsteht, gilt Absatz 4 entsprechend. Erwerbe von Todes wegen von Bürgern der Vertragsparteien, 
die nach dem 8. November 1989 im Gebiet der anderen Vertragspartei einen Wohnsitz begründet oder 
dort erstmals ihren gewöhnlichen Aufenhalt hatten und Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenhalt dort noch 
im Zeitpunkt des Todes hatten, dürfen dort zu keiner höheren Erbschaftsteuer herangezogen werden, als 
sie sich bei unbeschränkter Steuerpflicht im Gebiet der erstgenannten Vertragspartei ergäbe.
(6) Mitteilungs- und Anzeigepflichten, die sich aus dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht der 
Vertragsparteien ergeben, gelten auch gegenüber den Finanzbehörden der jeweiligen anderen 
Vertragspartei.



Artikel 32
Informationsaustausch

(1) Die Vertragsparteien tauschen die Informationen aus, die zur Durchführung ihres Abgaben- und 
Monopolrechts erforderlich sind. Zuständig für den Informationsaustausch sind die Finanzminister der 
Vertragsparteien und die von ihnen ermächtigten Behörden. Alle Informationen, die eine Vertragspartei 
erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie die aufgrund ihres innerstaatlichen Rechts beschafften 
Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der 
Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Festsetzung oder Erhebung, der 
Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der unter 
diesen Abschnitt fallenden Abgaben und Monopole befaßt sind. Diese Personen oder Behörden dürfen 
die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen 
Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen.
(2) Absatz 1 verpflichtet eine Vertragspartei nicht,
- Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieser oder

der anderen Vertragspartei abweichen,
- Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieser oder 

der anderen Vertragspartei nicht beschafft werden können,
- Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 

Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung der öffentlichen Ordnung widerspräche.



Artikel 33
Konsultationsverfahren

(1) Die Vertragsparteien werden sich bemühen, bei den Besitz- und Verkehrsteuern eine 
Doppelbesteuerung durch Verständigung über eine sachgerechte Abgrenzung der 
Besteuerungsgrundlagen zu vermeiden. Sie werden sich weiter bemühen, Schwierigkeiten oder Zweifel, 
die sich bei der Auslegung oder Anwendung ihres Rechts der unter diesen Abschnitt fallende Abgaben 
und Monopole im Verhältnis zueinander ergeben, im gegenseitigen Einvernehmen zu beseitigen.
(2) Zur Herbeiführung einer Einigung im Sinne des vorstehenden Absatzes können der Bundesminister 
der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland und der Minister der Finanzen der Deutsche 
Demokratischen Republik unmittelbar miteinander verkehren.



Artikel 34
Aufbau der Finanzverwaltung

(1) Die Deutsche Demokratische Republik schafft die Rechtsgrundlagen für eine dreistufige 
Finanzverwaltung entsprechend dem Gesetz über die Finanzverwaltung der Bundesrepublik Deutschland
mit den sich aus diesem Vertrag ergebenden Abweichungen und richtet die Verwaltung entsprechend ein.
(2) Bis zur Errichtung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion werden vorrangig funktionsfähige 
Steuer- und Zollverwaltungen aufgebaut.



Kapitel VI
Schlußbestimmungen

          Artikel 35              Völkerrechtliche Verträge  
          Artikel 36              Überprüfung des Vertrags  
          Artikel 37              Berlin-Klausel  
          Artikel 38              Inkrafttreten  



Artikel 35
Völkerrechtliche Verträge

Dieser Vertrag berührt nicht die von der Bundesrepublik Deutschland oder der Deutschen 
Demokratischen Republik mit dritten Staaten abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge.



Artikel 36
Überprüfung des Vertrags

Die Bestimmungen dieses Vertrags werden bei grundlegender Änderung der gegebenen Umstände 
überprüft.



Artikel 37
Berlin-Klausel

Entsprechend dem Viermächte-Abkommen vom 3. September 1971 wird dieser Vertrag in 
Übereinstimmung mit den festgelegten Verfahren auf Berlin (West) ausgedehnt.



Artikel 38
Inkrafttreten

Dieser Vertrag einschließlich des Gemeinsamen Protokolls sowie der Anlagen I-IX tritt an dem Tag in 
Kraft, an dem die Regierungen der Vertragsparteien einander mitgeteilt haben, daß die erforderlichen 
verfassungsrechtlichen und sonstigen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.

GESCHEHEN in Bonn am 18. Mai 1990 in zwei Unterschriften in deutscher Sprache.

Für die
Bundesrepublik Deutschland

Dr. Theo Waigel

Für die
Deutsche Demokratische Republik

Dr. Walter Romberg



Gemeinsames Protokoll über Leitsätze

In Ergänzung des Vertrags über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion haben die 
Hohen Vertragschließenden Seiten folgende Leitsätze vereinbart, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 
des Vertrags verbindlich sind:

A. Generelle Leitsätze

I.         Allgemeines  
II.        Wirtschaftsunion  
III.       Sozialunion  

B. Leitsätze für einzelne Rechtsgebiete

I.         Rechtspflege  
II.        Wirtschaftsrecht  
III.       Baurecht  
IV.       Arbeits- und Sozialrecht  



I. Allgemeines

1. Das Recht der Deutschen Demokratischen Republik wird nach den Grundsätzen einer freiheitlichen, 
demokratischen, föderativen, rechtsstaatlichen und sozialen Ordnung gestaltet und sich an der 
Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaften orientieren.

2. Vorschriften, die den einzelnen oder Organe der staatlichen Gewalt einschließlich Gesetzgebung und 
Rechtsprechung auf die sozialistische Gesetzlichkeit, die sozialistische Staats- und 
Gesellschaftsordnung, die Vorgaben und Ziele zentrale Leitung und Planung der Volkswirtschaft, das 
sozialistische Rechtsbewußtsein, die sozialistischen Anschauungen, die Anschauungen einzelner 
Bevölkerungsgruppen oder Parteien, die sozialistische Moral oder vergleichbare Begriffe verpflichten, 
werden nicht mehr angewendet. Die Rechte und Pflichten der am Rechtsverkehr Beteiligten finden 
ihre Schranken in den guten Sitten, dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem Schutz des 
wirtschaftlich schwächeren Vertragsteils vor unangemessener Benachteiligung.

3. Genehmigungsvorbehalte sollen nur aus zwingenden Gründen des allgemeinen Wohls bestehen. Ihre 
Voraussetzungen sind eindeutig zu bestimmen.



II. Wirtschaftsunion

1. Wirtschaftliche Leistungen sollen vorrangig privatwirtschaftlich und im Wettbewerb erbracht werden.
2. Die Vertragsfreiheit wird gewährleistet. In die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung darf nur so 

wenige wie möglich eingegriffen werden.
3. Unternehmerische Entscheidungen sind frei von Planvorgaben (zum Beispiel im Hinblick auf 

Produktion, Bezüge, Lieferungen, Investitionen, Arbeitsverhältnisse, Preise und Gewinnverwendung).
4. Private Unternehmen und freie Berufe dürfen nicht schlechter behandelt werden als staatliche und 

genossenschaftliche Betriebe.
5. Die Preisbildung ist frei, sofern nicht aus zwingenden gesamtwirtschaftlichen Gründen Preise staatlich 

festgesetzt werden.
6. Die Freiheit des Erwerbs, der Verfügung und der Nutzung von Grund und Boden und sonstiger 

Produktionsmittel wird für wirtschaftliche Tätigkeit gewährleistet.
7. Unternehmen im unmittelbaren oder mittelbaren Staatseigentum werden nach den Grundsätzen der 

Wirtschaftlichkeit geführt. Sie sind so rasch wie möglich wettbewerblich zu strukturieren und soweit 
wie möglich in Privateigentum zu überführen. Dabei sollen insbesondere kleineren und mittleren 
Unternehmen Chancen eröffnet werden.

8. Für das Post- und Fernmeldewesen werden die ordnungspolitischen und organisatorischen 
Grundsätze des Poststrukturgesetzes der Bundesrepublik Deutschland schrittweise verwirklicht.



III. Sozialunion

1. Jedermann hat das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
Vereinigungen zu bilden, bestehenden Vereinigungen beizutreten, aus solchen Vereinigungen 
auszutreten und ihnen fernzubleiben. Ferner wird das Recht gewährleistet, sich in den Koalitionen zu 
betätigen. Alle Abreden die diese Rechte einschränken, sind unwirksam. Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände sind in ihrer Bildung, ihrer Existenz, ihrer organisatorischen Autonomie und ihrer 
koalitionsgemäßen Betätigung geschützt.

2. Tariffähige Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände müssen frei gebildet, gegnerfrei, auf 
überbetrieblicher Grundlage organisiert und unabhängig sein sowie das geltende Tarifrecht als für sich
verbindlich anerkennen; ferner müssen sie in der Lage sein, durch Ausüben von Druck auf den 
Tarifpartner zu einem Tarifabschluß zu kommen.

3. Löhne und sonstige Arbeitsbedingungen werden nicht vom Staat, sondern durch freie Vereinbarungen 
von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Arbeitgebern festgelegt.

4. Rechtsvorschriften, die besondere Mitwirkungsrechte des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, 
von Betriebsgewerkschaftsorganisationen und betrieblichen Gewerkschaftsleitungen vorsehen, 
werden nicht mehr angewendet.



I. Rechtspflege

1. Vorschriften werden nicht mehr angewendet, soweit sie die Mitwirkung von Kollektiven, 
gesellschaftlichen Organen, die Gewerkschaften, der Betriebe, von gesellschaftlichen Anklägern und 
gesellschaftlichen Verteidigern an der Rechtspflege und deren Unterrichtung über Verfahren regeln; 
das Recht der Gewerkschaften zur Beratung und Prozeßvertretung in Arbeitsstreitigkeiten bleibt 
unberührt.

2. Vorschriften werden nicht mehr angewendet, soweit sie die Zusammenarbeit der Gerichte mit den 
örtlichen Volksvertretungen und anderen Organen, die Berichtspflicht der Richter diesen gegenüber 
sowie die Gerichtskritik regeln.

3. Die Vorschriften über die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft an der Rechtspflege werden nur noch 
angewendet, soweit sie ihre Mitwirkung im Strafverfahren und in Familienrechts-, Kindschafts- und 
Entmündigungssachen betreffen.

4. Die im Strafrecht der Deutschen Demokratischen Republik auf die sozialistische Gesetzlichkeit sowie 
auf die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung bezogenen Grundsätze sowie Vorschriften, 
die der Verfestigung planwirtschaftlicher Strukturen dienen, eine künftigen Vereinigung beider 
deutscher Staaten entgegenstehen oder Grundsätzen eines freiheitlichen demokratischen 
Rechtsstaats widersprechen, finden auf nach Inkrafttreten dieses Vertrags begangene Taten keine 
Anwendung.

5. Soweit Vorschriften des Strafgesetzbuchs das sozialistische Eigentum betreffen, finden sie auf Taten, 
die nach Inkrafttreten dieses Vertrags begangen werden, keine Anwendung; die das persönliche oder 
private Eigentum betreffenden Vorschriften finden nach dem Inkrafttreten dieses Vertrags auch 
Anwendung auf das sonstige Eigentum oder Vermögen.

6. Soweit die in der Anlage II des Vertrags genannten Regelungen straf- und bußgeldbewehrt sind und 
sich diese Bewehrungsvorschriften nicht in das Sanktionensystem der Deutschen Demokratischen 
Republik einfügen, wird die Deutschen Demokratischen Republik diese Vorschriften ihrem Recht in 
möglichst weitgehender Angleichung an das Recht der Bundesrepublik Deutschland anpassen.



II Wirtschaftsrecht

1. Zum Zwecke der Besicherung von Krediten werden in der Deutschen Demokratischen Republik 
gleichwertige Rechte, insbesondere Grundpfandrechte, wie in der Bundesrepublik Deutschland 
geschaffen.

2. In der Deutschen Demokratischen Republik werden die Voraussetzungen für einen freien Kapitalmarkt
geschaffen. Hierzu gehört insbesondere die Freigabe der Zinssätze und die Zulassung von 
handelbaren Wertpapieren (Aktien und Schuldverschreibungen).

3. Es werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß Verwaltungsakte und sonstige Anordnungen 
der in Artikel 3 Satz 3 des Vertrags genannten Behörden gegenüber Personen mit Sitz oder Wohnsitz 
in der Deutschen Demokratischen Republik, notfalls auch mit Zwangsmitteln, durchgesetzt werden 
können.

4. Das bestehende Versicherungsmonopol in der Deutschen Demokratischen Republik wird abgeschafft, 
die Prämiekontrolle in den Versicherungszweigen, in denen die Tarife nicht zum Geschäftsplan 
gehören, wird beseitigt und die geltenden Rechtsvorschriften und Anordnungen über die Allgemeinen 
Bedingungen für Versicherungen werden aufgehoben.

5. Bestehende Hemmnisse im Zahlungsverkehr der Deutschen Demokratischen Republik werden 
beseitigt; seine privatrechtliche Ausgestaltung wird gefördert.

6. Der Außenwirtschaftsverkehr ist grundsätzlich frei. Beschränkungen sind nur aus zwingenden 
gesamtwirtschaftlichen Gründen sowie aufgrund von zwischenstaatlichen Vereinbarungen zulässig. 
Die Deutschen Demokratischen Republik wird das Außenhandelsmonopol aufheben.

7. Zum Zwecke der Gewinnung vergleichbarer Grundlagen wird die Deutschen Demokratischen Republik
ihre Statistiken an die der Bundesrepublik Deutschland anpassen und in Abstimmung mit dem 
Statistischen Bundesamt oder der Deutschen Bundesbank Informationen nach den Maßstäben der 
Bundesstatistik aus folgenden Bereichen bereitstellen: Arbeitsmarkt, Preise, Produktion, Umsätze, 
Außenwirtschaft und Einzelhandel.



III. Baurecht

Die Deutschen Demokratischen Republik wird zur Planungs- und Investitionssicherheit für bauliche 
Vorhaben baldmöglichst Rechtsgrundlagen schaffen, die dem Baugesetzbuch und dem 
Raumordnungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland entsprechen.



IV. Arbeits- und Sozialrecht

1. Arbeitgeber in der Deutschen Demokratischen Republik können mit Arbeitnehmern aus der 
Bundesrepublik Deutschland, die vorübergehend in der Deutschen Demokratischen Republik 
beschäftigt werden, die Anwendung bundesdeutschen Arbeitsrechts vereinbaren.

2. Bei vorübergehenden Beschäftigungen von Arbeitskräften werden Befreiungen von der sich aus einer 
Beschäftigung ergebenden Versicherungspflicht in der Sozialversicherung ermöglicht, wenn eine 
Versicherung unabhängig von dieses Beschäftigung besteht.

3. Die Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik über die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer werden innerhalb einer angemessenen Übergangszeit an das in 
der Bundesrepublik Deutschland geltende Arbeitsschutzrecht angepaßt.

4. Die Deutschen Demokratischen Republik wird bei einer Änderung der gesetzlichen 
Mindestkündigungsfristen für Arbeitsverhältnisse die in der Bundesrepublik Deutschland für Arbeit und 
Angestellte jeweils geltenden gesetzlichen Mindestkündigungsfristen nicht überschreiten.

5. Die Deutschen Demokratischen Republik wird für das Recht zur fristlosen Kündigung von 
Arbeitsverhältnissen aus wichtigem Grund eine gesetzliche Regelung schaffen, die den §§ 626, 628 
des Bürgerlichen Gesetzbuches entspricht.





Vertrag
über die abschließende Regelung

in bezug auf Deutschland

Einleitung des Einigungsvertrages
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10



Vertrag
über die abschließende Regelung

in bezug auf Deutschland

Die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Demokratische Republik, die Französische Republik, das 
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und 
die Vereinigten Staaten von Amerika -
IN DEM BEWUSSTSEIN, daß ihre Völker seit 1945 miteinander in Frieden leben,
EINGEDENK der jüngsten historischen Veränderungen in Europa, die es ermöglichen, die Spaltung des 
Kontinents zu überwinden,
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf Berlin 
und Deutschland als Ganzes und der entsprechenden Vereinbarungen und Beschlüsse der Vier Mächte 
aus der Kriegs- und Nachkriegszeit,
ENTSCHLOSSEN, in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Nationen 
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der
Völker beruhende Beziehung zwischen den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen 
zur Festigung des Weltfriedens zu treffen,
EINGEDENK der Prinzipien der in Helsinki unterzeichneten Schlußakte der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa,
IN ANERKENNUNG, daß diese Prinzipien feste Grundlagen für den Aufbau einer gerechten und 
dauerhaften Friedensordnung in Europa geschaffen haben,
ENTSCHLOSSEN, die Sicherheitsinteressen eines jeden zu berücksichtigen,
ÜBERZEUGT von der Notwendigkeit, Gegensätze endgültig zu überwinden und die Zusammenarbeit in 
Europa fortzuentwickeln,
IN BEKRÄFTIGUNG ihrer Bereitschaft, die Sicherheit zu stärken, insbesondere durch wirksame 
Maßnahmen zur Rüstungskontrolle, Abrüstung und Vertrauensbildung; ihrer Bereitschaft, sich gegenseitg 
nicht als Gegner zu betrachten, sondern auf ein Verhältnis des Vertrauens und der Zusammenarbeit 
hinzuarbeiten, sowie dementsprechend ihrer Bereitschaft, die Schaffung geeigneter institutioneller 
Vorkehrungen im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa positiv in 
Betracht zu ziehen,
IN WÜRDIGUNG DESSEN, daß das deutsche Volk in freier Ausübung des Selbstbestimmungsrechts 
seinen Willen bekundet hat, die staatliche Einheit Deutschlands herzustellen, um als gleichberechtigtes 
und souveränes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen,
IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die Vereinigung Deutschlands als Staat mit entgültigen Grenzen ein 
bedeutsamer Beitrag zu Frieden und Stabilität in Europa ist,
MIT DEM ZIEL, die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland zu vereinbaren,
IN ANERKENNUNG DESSEN, daß dadurch und mit der Vereinigung Deutschlands als einem 
demokratischen und friedlichen Staat die Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf 
Berlin und Deutschland als Ganzes ihre Bedeutung verlieren,
VERTRETEN durch ihre Außenminister, die entsprechend der Erklärung von Ottawa vom 13. Februar 
1990 am 5. Mai 1990 in Bonn, am 22. Juni 1990 in Berlin, am 17. Juli 1990 in Paris unter Beteiligung des 
Außenministers der Republik Polen und am 12. September 1990 in Moskau zusammengetroffen sind -
SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:



Artikel 1

(1) Das vereinigte Deutschland wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen 
Demokratischen Republik und ganz Berlin umfassen. Seine Außengrenzen werden die Grenzen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland sein und werden am Tage des
Inkrafttreten dieses Vertrags endgültig sein. Die Bestätigung des endgültigen Charakters der Grenzen des
vereinten Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil der Friedensordnung in Europa.
(2) Das vereinte Deutschland und die Republik Polen bestätigen die zwischen ihnen bestehende Grenze 
in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag.
(3) Das vereinte Deutschland hat keinerlei Gebietsansprüche gegen anderen Staaten und wird solche 
auch nicht in Zukunft erheben.
(4) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 
werden sicherstellen, daß die Verfassung des vereinten Deutschland keinerlei Bestimmungen enthalten 
wird, die mit diesen Prinzipien unvereinbar sind. Dies gilt dementsprechend für die Bestimmung, die in 
der Präambel und in den Artikeln 23 Satz 2 und 146 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland niedergelegt sind.
(5) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staaten von Amerika 
nehmen die entsprechenden Verpflichtungen und Erklärungen der Regierungen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik förmlich entgegen und erklären, daß mit deren
Verwirklichung der endgültige Charakter der Grenzen des vereinten Deutschland bestätigt wird.



Artikel 2

Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 
bekräftigen ihre Erklärungen, daß von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Nach der 
Verfassung des vereinten Deutschland sind Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht 
vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung 
eines Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Die Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, daß das vereinte Deutschland keine 
seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der 
Charta der Vereinten Nationen.



Artikel 3

(1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 
bekräftigen ihren Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf Verfügungsgewalt über atomare, 
biologische und chemische Waffen. Sie erklären, daß auch das vereinte Deutschland sich an diese 
Verpflichtungen halten wird. Insbesondere gelten die Rechte und Verpflichtungen aus dem Vertrag über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 1. Juli 1968 für das vereinte Deutschland fort.
(2) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland hat in vollem Einvernehmen mit der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik am 30. August 1990 in Wien bei den Verhandlungen über 
Konventionelle Streitkräfte in Europa folgende Erklärung abgegeben:

"Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich, die Streitkräfte des vereinten 
Deutschland innerhalb von drei bis vier Jahren auf eine Personalstärke von 370.000 Mann (Land-, Luft- 
und Seestreitkräfte) zu reduzieren. Diese Reduzierung soll mit dem Inkrafttreten des ersten KSE-
Vertrags beginnen. Im Rahmen dieser Gesamtobergrenze werden nicht mehr als 345.000 Mann den 
Land- und Luftstreitkräften angehören, die gemäß vereinbartem Mandat allein Gegenstand der 
Verhandlungen über konventionelle Streitkräfte in Europa sind. Die Bundesregierung sieht in ihrer 
Verpflichtung zur Reduzierung von Land- und Luftstreitkräften einen bedeutsamen deutschen Beitrag 
zur Reduzierung der konventionellen Streitkräfte in Europa. Sie geht davon aus, daß in 
Folgeverhandlungen auch die anderen Verhandlungsteilnehmer ihren Beitrag zur Festigung von 
Sicherheit und Stabilität in Europa, einschließlich Maßnahmen zur Begrenzung der Personalstärken, 
leisten werden."

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat sich dieser Erklärung ausdrücklich 
angeschlossen.
(3) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staaten von Amerika 
nehmen diese Erklärungen der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik zur Kenntnis.



Artikel 4

(1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken erklären, daß das vereinte Deutschland und die Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken in vertraglicher Form die Bedingungen und die Dauer des Aufenthalts 
der sowjetischen Streitkräfte auf dem Gebiet der heutigen Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlins sowie die Abwicklung des Abzugs dieser Streitkräfte regeln werden, der bis zum Ende des Jahres 
1994 im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Verpflichtungen der Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, auf die sich Absatz 2 des Artikel 3 dieses 
Vertrags bezieht, vollzogen sein wird.
(2) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika nehmen diese Erklärung zur Kenntnis.



Artikel 5

(1) Bis zum Abschluß des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der heutigen Deutschen 
Demokratischen Republik und Berlins in Übereinstimmung mit Artikel 4 dieses Vertrags werden auf 
diesem Gebiet als Streitkräfte des vereinten Deutschland ausschließlich deutsche Verbände der 
Territorialverteidigung stationiert sein, die nicht in die Bündnisstrukturen intergriert sind, denen deutsche 
Streitkräfte auf dem übrigen deutschen Territorium zugeordnet sind. Unbeschadet der Regelung in Absatz
2 dieses Artikels werden während dieses Zeitraums Streitkräfte anderer Staaten auf diesem Gebiet nicht 
stationiert oder irgendwelche andere militärische Tätigkeiten dort ausüben.
(2) Für die Dauer des Aufenhalts sowjetischer Streikräfte auf dem Gebiet der heutigen Deutschen 
Demokratischen Republik und Berlins werden auf deutschen Wunsch Streitkräfte der Französischen 
Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von 
Amerika auf der Grundlage entsprechender vertraglicher Vereinbarungen zwischen den Regierungen des
vereinten Deutschland und den Regierungen der betreffenden Staaten in Berlin stationiert bleiben. Die 
Zahl aller nichtdeutscher in Berlin stationierten Streitkräfte und deren Ausrüstungsumfang werden nicht 
stärker sein als zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags. Neue Waffenkategorien werden von 
nichtdeutschen Streitkräften dort nicht eingeführt. Die Regierungen des vereinten Deutschland wird mit 
den Regierungen der Staaten, die Streitkräfte in Berlin stationiert haben, Verträge zu gerechten 
Bedingungen unter Berücksichtigung der zu den betreffenden Staaten bestehenden Beziehungen 
abschließen.
(3) Nach dem Abschluß des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der heutigen Deutschen 
Demokratischen Republik und Berlins können in diesem Teil Deutschlands auch deutsche 
Streitkräfteverbände stationiert werden, die in gleicher Weise militärischen Bündnisstrukturen zugeordnet 
sind wie diejenigen auf dem übrigen deutschen Hoheitsgebiet, allerdings ohne Kernwaffenträger. 
Darunter fallen nicht konventionelle Waffensysteme, die neben konventioneller andere Einsatzfähigkeiten 
haben können, die jedoch in diesem Teil Deutschlands für eine konventionelle Rolle ausgerüstet und nur 
dafür vorgesehen sind. Ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem 
Teil Deutschlands weder stationiert nocht dorthin verlegt.



Artikel 6

Das Recht des vereinten Deutschland, Bündnissen mit allen sich daraus ergebenden Rechten und 
Pflichten anzugehören, wird von diesem Vertrag nicht berührt.



Artikel 7

(1) Die Französische Republik, der Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, die Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten von Amerika beenden hiermit ihre Rechte 
und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Als Ergebnis werden die 
entsprechenden, damit zusammenhängenden vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken 
beendet und alle entsprechenden Einrichtungen der Vier Mächte aufgelöst.
(2) Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren 
Angelegenheiten.



Artikel 8

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation oder Annahme, die so bald wie möglich herbeigeführt werden 
soll. Die Ratifikation erfolgt auf deutscher Seite durch das vereinte Deutschland. Dieser Vertrag gilt daher 
für das vereinte Deutschland.
(2) Die Retifikations- oder Annahmeurkunden werden bei der Regierung des vereinten Deutschlands 
hinterlegt. Diese unterrichtet die Regierungen der anderen Vertragsschließenden Seiten von der 
Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Annahmeurkunde.



Artikel 9

Dieser Vertrag tritt für das vereinte Deutschland, die Französische Republik, das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die Vereinigten 
Staaten von Amerika am Tag der Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Annahmeurkunde durch 
diese Staaten in Kraft.



Artikel 10

Die Urschrift dieses Vertrags, dessen deutscher, englischer, französischer und russischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt, die den 
Regierungen der anderen Vertragsschließenden Seiten beglaubigte Ausfertigungen übermittelt.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehörig Bevollmächtigten diese Vertrag 
unterschrieben.

GESCHEHEN zu Moskau am 12. September 1990

Für die Bundesrepublik Deutschland
Hans-Dietrich Genscher

Für die Deutsche Demokratische Republik
Lothar de Maiziére

Für die Französische Republik
Roland Dumas

Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Norirland
Douglas Hurd

Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
Eduard Schewardnadse

Für die Vereinigten Staaten von Amerika
James Baker






